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DIESE WOCHE

www.eichenzell.de

Sitzungen der Ortsbeiräte

Rothemann und  
Rönshausen/Melters

Niederschrift
Sitzung Gemeindevertretung

Stellenausschreibung
Stellv. Abteilungsleitung
im Ordnungs- und  
Gewerbeamt (m/w/d)

Impfbus – ohne Termin
Fr., 16.12., 10:00 – 15:00 Uhr
Bürgerzentrum Rothemann

Richtfest
Bürger.Werkstätte Rothemann

Vorsorge und Selbsthilfe  
bei Stromausfall

Die Evangelische Kirchengemeinde Bronnzell-Eichenzell lädt ein:

Geschichten und Lieder

für Klein und Groß

Trinitatiskirche Eichenzell, Fasaneriestr. 7

Mittwoch, 30.11., Mittwoch, 07.12. 

Donnerstag, 15.12. und Mittwoch, 21.12.

jeweils 17:00 - 18:00 Uhr 

Geschichten und Lieder
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Sonntag, 27. November
14 Uhr Kaffee- und Kuchentafel der kfd

Bastelstube: 
Kinder basteln Baumschmuck für den Weihnachtsbaum

16 Uhr Musikalische Adventsstimmung  

   17 Uhr Der  kommt zu den KindernNikolaus

An beiden Tagen
Großes Kinderkarussell
Marktstände und Hütten der Vereine

Infos: www.rothemann.de und facebook.com/VGRothemann

mit dem Musikverein Rothemann

IN ROTHEMANN
Samstag, 26. November
 18 Uhr

am Bürgerzentrum mit dem Musikverein
Eröffnung des Weihnachtsmarktes 

Eine Veranstaltung der Vereinsgemeinschaft Rothemann e.V. 

 BackhausbrotVerkauf von frisch gebackenem
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16.12.2022 

Bürgerzentrum 
Rothemann 

 Pappelallee 3 
  36124 Eichenzell 

 

10:00 bis 15:00 Uhr 

Eichenzell! 
 

 
 

Impfung nach STIKO-Empfehlung 

Erst-, Zweit- und Boosterimpfung 

Impfstoff: mRNA-Impfstoff 
und Proteinimpfstoff 

Ausweis, Impfpass, 
Gesundheitskarte 
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EICHENZELLERGemeindeverwalGemeindeverwaltung.tung.
Um unnötige Wartezeiten zu vermeiden, können Sie alle 
Sachbearbeiter direkt unter den Durchwahlnummern erreichen.

 Bürgerbüro
Melde- und Passwesen, Sozialangelegenheiten, Einbürgerungen
Gerlinde Schnopp (Leiterin) 	 979-40
gerlinde.schnopp@eichenzell.de
Melde- und Passwesen, Vereinsangelegenheiten
Tabea Hofmann 	 979-41
tabea.hofmann@eichenzell.de
Melde- und Passwesen, Fundbüro
Katja Bolz  	 979-42
katja.bolz@eichenzell.de
Ramona Schneider � 979-0
ramona.schneider@eichenzell.de

Öffnungszeiten:	 Mo., Di., Do. 8–16 Uhr
Mi. 8–12 und 14–18.30 Uhr | Fr. 8–12 Uhr

Nur in geraden Kalenderwochen: Sa. 10-12 Uhr

Gemeindeverwaltung

Schlossgasse 4
36124 Eichenzell
Tel.: (06659) 979-0

E-Mail: gemeinde@eichenzell.de
Internet: www.eichenzell.de
Öffnungszeiten:	 Mo. bis Fr. 8–12 Uhr
	 Mo. 14–16 Uhr
	 Mi.14–18.30 Uhr

Eine Terminvereinbarung außerhalb der Sprechzeiten ist möglich.

 Bürgermeister 
Johannes Rothmund 	 979-21
johannes.rothmund@eichenzell.de

 Sekretariat
Eichenzeller Nachrichten, Öffentlichkeitsarbeit
Sabrina Gärtner	  979-22
sabrina.gaertner@eichenzell.de  

 Haupt- und Personalamt
Feuerwehr- und Wahlangelegenheiten, Personal- und Versicherungswesen
Marco Schlender (Hauptamtsleiter)	 979-25
marco.schlender@eichenzell.de
Rebecca Witzel	  979-30
rebecca.witzel@eichenzell.de
Personalangelegenheiten
Edith Matzunsky 	 979-24
edith.matzunsky@eichenzell.de
Kindergartenangelegenheiten
Marie-Theres Tobler	 979-23
marie-theres.tobler@eichenzell.de

 Gemeindekasse
Zahlungsverkehr
Martina Stidronski 	 979-29
martina.stidronski@eichenzell.de
Joachim Söder	 979-28
joachim.soeder@eichenzell.de

 Finanz- und Steuerverwaltung
Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung
Simon Herr (Leiter der Finanzabteilung)	 979-27
simon.herr@eichenzell.de
Gewerbesteuer, Allgemeine Finanzverwaltung
Jana Farnung	 979-46
jana.farnung@eichenzell.de
Grundsteuer, Hundesteuer, Spielapparatesteuer,  
Abfallangelegenheiten
Renate Pfort 	 979-26
renate.pfort@eichenzell.de
IT-Administration
Benjamin Günder 	 979-50
benjamin.guender@eichenzell.de

 Bauhof
Christoph Günther (Vorarbeiter) 	 61 85 97
bauhof@eichenzell.de

 Wertstoffhof Eichenzell
Di. 14–16 Uhr (ganzjährig),  
Do. 14–16 Uhr (November bis März)
Sa. 9–12 Uhr (ganzjährig),  
Do. 16–18 Uhr (April bis Oktober)
Tel. (0 66 59) 979-26 (während der Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung)

 Standesamt und Friedhofswesen
Geburten, Heirat, Sterbefälle, Friedhofswesen

Daniel Vey � 979-44
daniel.vey@eichenzell.de

 Kultur- und Fremdenverkehrsamt
Kulturprogramm, Vergabe Kultursaal/Kulturscheune/Schlossmobil, 
Rentenangelegenheiten, Neuland Stiftung 

Hildegard Weber 	 979-43
hildegard.weber@eichenzell.de

Kulturprogramm, Vereinsangelegenheiten, Bürgerhäuser,  
Vergabe Schlossmobil, Pass- und Meldewesen 
Tabea Hofmann � 979-41
tabea.hofmann@eichenzell.de

 �Bau- und Liegenschaftsverwaltung (Schlossgasse 7a)
Grundstücksangelegenheiten / Allgemeine Bauverwaltung

Nico Schleicher (Bauamtsleiter) 	 979-65
nico.schleicher@eichenzell.de

Bautechnik / Hoch- und Tiefbau
Dieter Seuring (Hochbau)	 979-62
dieter.seuring@eichenzell.de
Martin Dorn (Tiefbau)	 979-61
martin.dorn@eichenzell.de

Bauplanung / Bauantragsbearbeitung

Thomas Schmidt 	 979-64
thomas.schmidt@eichenzell.de
Kathrin Ebert� 979-67
kathrin.ebert@eichenzell.de
Allgemeine Bauverwaltung, Liegenschaften
Silvia Barth 	 979-66
silvia.barth@eichenzell.de
Allgemeine Bauverwaltung, Grundstücksangelegenheiten

Vanessa Kessler� 979-63
vanessa.kessler@eichenzell.de
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Löschenrod
Holger Breithecker � Tel. (0 66 59) 54 17 77
info@ortsbeirat-loeschenrod.de
Lütter
Simon Jestädt � Tel. (0163) 6 98 87 23
simon_jestaedt@web.de
Rönshausen
Erhard Kiszner � Tel. (0 66 59) 35 22
erhardkiszner@gmail.com
Rothemann
Oskar Kanne � Tel. (0151) 15 53 02 41
oskar.kanne@t-online.de
Welkers 
Andreas Klimesch � Tel. (0 66 59) 61 98 82 
andreas.klimesch@ortsbeirat-welkers.de

 Kindertagesstätten
Eichenzell, Sternschnuppe	 Tel. (0 66 59) 31 28
Akazienweg 18, kita.sternschnuppe@eichenzell.de
Eichenzell, Generationenhaus  
Kita Riedrainmäuse� Tel. (0 66 59) 61 99 72
Am Riedrain 11, kita.generationenhaus@eichenzell.de
Kerzell, Regenbogen	 Tel. (0 66 59) 32 21
Sebastianstr. 5, kita.regenbogen@eichenzell.de
Löschenrod, Spatzennest	 Tel. (0 66 59) 14 73
Mainstr. 7, kita.spatzennest@eichenzell.de 
Lütter, Fliegenpilz	 Tel. (0 66 56) 12 03 
Strehlhofweg 3-5  
kita.fliegenpilz@eichenzell.de
Rönshausen, Schneckenhaus	 Tel. (0 66 59) 23 21
Rönshausener Str. 31 
kita.schneckenhaus@eichenzell.de
Rothemann, Gänseblümchen	 Tel. (0 66 59) 25 10
Pappelallee 1, kita.gaensebluemchen@eichenzell.de
Welkers, Kleine Freunde	 Tel. (0 66 59) 44 07
Kleine Wanne 1-3 , kita.kleinefreunde@eichenzell.de
Büchenberg, St. Jakobus 	 Tel. (0 66 56) 83 83
Kalbachstr. 2, kita.buechenberg@bistum-fulda.de

 �Tagespflegepersonen (Tagesmütter)
Eichenzell
Elke Jestädt 	 Tel. (0170) 465 25 44
Bea Schad� Tel. (0171) 617 07 64
Sabine Tauchel	 Tel. (0 66 59) 35 95
Stephanie Zentgraf� Tel. (0176) 80 85 59 55
Büchenberg/Zillbach
Claudia Baus 	 Tel. (0176) 479 79 036
Kerzell
Monika Witzel	 Tel. (0 66 59) 37 37 oder (0160) 902 332 87
Löschenrod
Maria Isabel Mendez	 Tel. (0 66 59) 915 00 56
Sonja Place-Plappert	 Tel. (0 66 59) 91 58 88
Lütter
Petra Gutermuth 	 Tel. (0 66 56) 85 09
Paulina Taubert� Tel. (0178) 441 14 21 oder (0 66 56) 485 99 54 
Rönshausen
Lubow Liefke	 Tel. (0 66 59) 46 10
Rothemann
Heike Sauer 	 Tel. (0 66 59) 98 78 90
Welkers
Petra Hardt 	 Tel. (0 66 59) 54 19 19
Gudrun Spors 	 Tel. (0 66 59) 31 46 oder (0170) 830 09 92
Ingrid Wohlerdt	 Tel. (0 66 59) 54 19 57 

 Ordnungsamt und 
  Ordnungsbehördenbezirk (Schlossgasse 7a)
Gewerbe-, Straßenverkehrs- und Ordnungsrecht
Thomas Gernhardt (Leiter)	 979-87
thomas.gernhardt@eichenzell.de

Geschwindigkeitsüberwachung
Harald Hergenhan 	 979-80
harald.hergenhan@eichenzell.de
Heike Marufke 	 979-85
heike.marufke@eichenzell.de
Andreas Saß 	 979-82
andreas.sass@eichenzell.de 
Anne Schmuck 	 979-86
anne.schmuck@eichenzell.de
Steve Taubert 	 979-83
steve.taubert@eichenzell.de 

Brand- und Katastrophenschutz/Geschwindigkeitsüberwachung
Marc Hainer � 979-81 
marc.hainer@eichenzell.de

 Smart City Eichenzell
Gersfelder Straße 2, 36124 Eichenzell 
E-Mail: smartcity@eichenzell.de
Thorsten Sturm (Projektleiter) � Tel. (0 66 59) 979-31
thorsten.sturm@eichenzell.de
Jennifer Berger � Tel. (0 66 59) 979-32
jennifer.berger@eichenzell.de
Katharina Stupp  � Tel. (0 66 59) 979-33
katharina.stupp@eichenzell.de
Milena Faulstich�  Tel. (0 66 59) 979-34
milena.faulstich@eichenzell.de
Anne Jana 	 Tel. (0 66 59) 979-35
anne.jana@eichenzell.de
Regelmäßige Sprechstunde
mittwochs von 16:00 bis 17:00 Uhr

 Ortsgericht
Ortsgerichtsvorsteher
Matthias Dente	 Tel. (0 66 59) 91 99 62
Rennsteigweg 12, Eichenzell
matthiasdente@t-online.de
Stellvertreter
Ewald Hohmann	 Tel. (0 66 56) 85 95 
Strehlhofweg 12, Lütter 
Sprechzeiten im Eichenzeller Schlösschen,
Raum Wicklow: Mi. 17-18 Uhr
(in dringenden Fällen auch außerhalb der Sprechzeiten)

 Schiedsmann
Joachim Ofenstein 	 Tel. (0152) 54 28 32 42
Maulkuppenstraße 7, Rothemann 
schiedsmann-eichenzell@ofenstein.de

 Ortsvorsteher
Eichenzell
Dirk Fischer � Tel. (0 66 59) 91 91 45
fischer.eichenzell@t-online.de
Büchenberg
Hubert Aha � Tel. (0 66 56) 88 65
hubertaha@web.de
Döllbach
Markus Roth � Tel. (0 66 56) 91 89 70 
markus.roth.1976@gmail.com
Kerzell
Raphael Witzel � Tel. (0 66 59) 16 56
rw@stuck-putz-witzel.de

EICHENZELLERGemeindeverwalGemeindeverwaltung.tung.
Um unnötige Wartezeiten zu vermeiden, können Sie alle 
Sachbearbeiter direkt unter den Durchwahlnummern erreichen.
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12. Prüfung und Erklärung eines Einvernehmens zu einer 

Bauvoranfrage auf Grundlage des noch rechtskräftigen 
Bebauungsplans Nr. 8 „Im Sölgenräth Süd – 1. Änderung“

13. Antrag auf Zulassung einer Ausnahmegenehmigung zur Satzung 
der Veränderungssperre im Geltungsbereich des Bebauungsplans 
Nr. 8, OT Welkers, „Im Sölgenräth Süd -  
II. Änderung“ gemäß § 14 Abs. 2 Baugesetzbuch im Rahmen 
des Bauantragsgenehmigungsverfahrens zur Errichtung von vier 
Lagerhallen, Gemarkung Welkers, Flur 5, Flurstück 4/10

14. Anpassung der Festsetzungen des Bebauungsplanentwurfs Nr. 8, 
OT Welkers, „Im Sölgenräth Süd – 2. Änderung“, an die Vorgaben 
des Bauantrags zur Errichtung von vier Lagerhallen

15. Erklärung des Einvernehmens zur Bauvoranfrage zur Errichtung von 
vier Lagerhallen im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 8,  
„Im Sölgenräth Süd“, Gemarkung Welkers, Flur 5, Flurstück 4/10

16. Beschlussfassung über die während der Beteiligung der Behörden 
(§ 4 Abs. 2 Baugesetzbuch) und der Beteiligung der Öffentlichkeit 
(§ 3 Abs. 2 Baugesetzbuch) eingegangenen Anregungen und 
Hinweise zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
Nr. 12, Ortsteil Rönshausen, „Bäckerei südöstlich Industriepark 
Rhön“

17. Satzungsbeschluss über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
Nr. 12, Ortsteil Rönshausen, „Bäckerei südöstlich Industriepark 
Rhön“

18. Beschlussfassung über den Durchführungsvertrag zum 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 12 „Bäckerei südöstlich 
Industriepark Rhön“, Gemarkung Rönshausen

19. Anträge der Fraktionen
19.1 Antrag der Bürgerliste;

hier: Ausschuss für Digitales und Smart City
19.2 Antrag der CDU-Fraktion;

hier: Aufgaben Smart City an den Haupt- und Finanzausschuss
19.3 Antrag der Bürgerliste;

hier: Flächen für weitere Solarparks
19.4 Antrag der Bürgerliste;

hier: Bürgerversammlung
19.5 Antrag der Bürgerliste;

hier: Kreisel B27 L3430
20. Anfragen der Fraktionen
20.1 Anfrage der Bürgerliste;

hier: Status PV Anlagen
20.2 Anfrage der Bürgerliste;

hier: Energiesparmaßnahmen
20.3 Anfrage der Bürgerliste;

hier: Klimawette
20.4 Anfrage der Bürgerliste;

hier: Quartiersgarage
20.5 Anfrage der CDU-Fraktion;

hier: Corona-Ferienbonus 2022
21. Informationen des Bürgermeisters

I. Öffentliche Sitzung
1. Eröffnung der Sitzung
Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung und stellt die Beschlussfähigkeit fest. 
Einwendungen gegen die Einberufung der Sitzung werden nicht erhoben.
Die Tagesordnungspunkte 12, 13 und 14 wurden zurückgezogen. Zudem 
soll erst der TOP 18 vor dem TOP 17 behandelt werden.
2. Richtlinien / Satzungen

2.1 Friedhofsordnung der Gemeinde Eichenzell
Zurückverwiesen an HFA für TOP 2.1 und TOP 2.2 
(Geschäftsordnungsantrag (Rudolf, CDU) ohne Gegenrede).
Beratungsergebnis: Zurückverwiesen
2.2 Gebührenordnung zur Friedhofsordnung
Zurückverwiesen an HFA für TOP 2.1 und TOP 2.2 
(Geschäftsordnungsantrag (Rudolf, CDU) ohne Gegenrede).
Beratungsergebnis: Zurückverwiesen
2.3 Friedhofsordnung für den RuheForst Eichenzell bei Fulda
Zurückverweisung an HFA für TOP 2.3 und TOP 2.4 
(Geschäftsordnungsantrag (Weber, Bürgerliste) mit Gegenrede).
Beratungsergebnis:
15 Ja-Stimmen, 15 Nein-Stimmen, 4 Enthaltungen
Der Geschäftsordnungsantrag wurde mehrheitlich abgelehnt.
Beschluss:
Die Friedhofsordnung für den RuheForst Eichenzell bei Fulda wird 
beschlossen
Beratungsergebnis:
21 Ja-Stimme(n), 3 Gegenstimme(n), 8 Stimmenthaltung(en)

Amtliche Bekanntmachungen

Ortsbeirat Rothemann
Einladung zur Ortsbeiratssitzung
Gem. § 82 Abs. 6 in Verbindung mit § 58 HGO lade ich zur nächsten 
Sitzung des Ortsbeirates Rothemann ein.

Montag, 28.11.2022, 19:30 Uhr
Bürgerzentrum Rothemann

Tagesordnung:
1.	 Eröffnung und Begrüßung
2.	 Verabschiedung des Ortsbeiratsmitgliedes Alfons Schäfer
3.	 Begrüßung des neuen Ortsbeiratsmitgliedes Tobias Witzel
4.	 Bericht des Ortsvorstehers
5.	 Protokoll letzte Sitzung mit Stellungnahme der Gemeinde
6.	 Beratung und Abstimmung zum Entwurf Haushaltsplan 2023
7.	 Beratung und Abstimmung zum Investitionsplan bis 2026
8.	 Stand Baumaßnahme Alte Schule
9.	 Seniorentag 2023
10.	 Verschiedenes
Zu dieser öffentlichen Sitzung sind alle interessierten Bürgerinnen und 
Bürger herzlich eingeladen.

Oskar Kanne
Ortsvorsteher

Ortsbeirat Rönshausen/Melters
Einladung zur Ortsbeiratssitzung
Gem. § 82 Abs. 6 in Verbindung mit § 58 HGO lade ich zur nächsten
Sitzung des Ortsbeirates Rönshausen und Melters ein.

Montag, 28.11.2022, 19:00 Uhr
Bürgerhaus Rönshausen, Raum des Ortsvorstehers

Tagesordnung:
1.	 Eröffnung und Begrüßung
2.	 Bericht des stellv. Ortsvorstehers
3.	 Haushaltsplan 2023 / I-Plan 2022/2026
4.	 Verschiedenes
Zu dieser öffentlichen Sitzung sind alle interessierten Bürgerinnen und 
Bürger herzlich eingeladen.

Leonhard Will
stellv. Ortsvorsteher

Niederschrift
zur 18. Sitzung der Gemeindevertretung
innerhalb der Wahlperiode 2021 - 2026

am Donnerstag, dem 10.11.2022,
im Bürgerzentrum Rothemann

Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr Sitzungsende: 22:03 Uhr
Tagesordnung:
I. Öffentliche Sitzung
1. Eröffnung der Sitzung
2. Richtlinien / Satzungen
2.1 Friedhofsordnung der Gemeinde Eichenzell
2.2 Gebührenordnung zur Friedhofsordnung
2.3 Friedhofsordnung für den RuheForst Eichenzell bei Fulda
2.4 Gebührenordnung zur Friedhofsordnung für den RuheForst 

Eichenzell bei Fulda
3. Neuwahl des Schiedsmann-Stellvertreters für den 

Schiedsmannbezirk Eichenzell für die Amtszeit von 2022 bis 2026
4. Vorlage des Entwurfes der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für 

das Haushaltsjahr 2023 sowie Investitionsprogramm 2022-2026 
und Wirtschaftsplan EBE 2023

5. Bericht über den Stand des Haushaltsvollzuges nach § 28 GemHVO 
zum 31.08.2022

6. Jahresabschluss der Gemeinde Eichenzell zum 31.12.2021 
Entlastungsverfahren gem. §§ 113 und 114 HGO

7. Bewilligung überplanmäßige Auszahlungen-Grundstücksankäufe
8. Einleitung eines formellen Wegeeinzugsverfahrens im OT Lütter
9. Einleitung eines formellen Wegeeinzugsverfahrens im OT 

Rothemann
10. Einleitung eines formellen Wegeeinzugsverfahrens im OT Kerzell
11. Erlass einer Satzung zur Verlängerung der Satzung der 

Veränderungssperre der Gemeinde Eichenzell im Bereich des 
Bebauungsplans Nr. 8 „Im Sölgenräth Süd“ gemäß § 17 Abs. 1 
Satz 3 Baugesetzbuch
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Nach Vollendung des Verfahrens soll die eingezogene Wegeparzelle an 
die umliegenden Grundstückseigentümer zu einem dann ortsüblichen 
Preis veräußert werden. Die Kosten des Verfahrens werden auf den 
Verkaufspreis umgelegt.
Beratungsergebnis:
34 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en)
10. Einleitung eines formellen Wegeeinzugsverfahrens im OT 

Kerzell
Beschluss:
Es wird beschlossen, ein Wegeeinzugsverfahren für die folgende 
Wegeparzelle durchzuführen:
•	 Gemarkung Kerzell, Flur 19, Flurstück 30 mit einer Größe von 773 m²
Nach Vollendung des Verfahrens soll die eingezogene Wegeparzelle an 
die umliegenden Grundstückseigentümer zu einem dann ortsüblichen 
Preis veräußert werden. Die Kosten des Verfahrens werden auf den 
Verkaufspreis umgelegt.
Beratungsergebnis:
34 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en)
11. Erlass einer Satzung zur Verlängerung der Satzung der 

Veränderungssperre der Gemeinde Eichenzell im Bereich 
des Bebauungsplans Nr. 8 „Im Sölgenräth Süd“gemäß § 17 
Abs. 1 Satz 3 Baugesetzbuch

Beschluss:
Es wird beschlossen, die Geltungsdauer der rechtskräftigen Satzung 
zur Veränderungssperre der Gemeinde Eichenzell im Bereich des 
Bebauungsplans Nr. 8, OT Welkers, „Im Sölgenräth Süd“, gemäß  
§ 17 Abs. 1 Satz 3 Baugesetzbuch um ein Jahr zu verlängern. Bisher 
wurde die Satzung über die Veränderungssperre nicht verlängert. Die 
sonstigen Inhalte der Satzung über die Veränderungssperre bleiben von 
dieser Satzung unberührt. Die im Anhang befindliche Satzung sowie 
die Abbildung des räumlichen Geltungsbereichs sind Bestandteil dieser 
Satzung.
Die Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.
Der Fraktionsvorsitzende Joachim Weber verlässt aufgrund von 
Widerstreit der Interessen den Sitzungssaal und nimmt somit nicht an der 
Beschlussfassung teil.
Beratungsergebnis:
30 Ja-Stimme(n), 2 Gegenstimme(n), 1 Stimmenthaltung(en)
12. Prüfung und Erklärung eines Einvernehmens zu einer 

Bauvoranfrage auf Grundlage des noch rechtskräftigen 
Bebauungsplans Nr. 8 „Im Sölgenräth Süd –1. Änderung“

Beratungsergebnis: Abgesetzt
13. Antrag auf Zulassung einer Ausnahmegenehmigung zur 

Satzung der Veränderungssperre im Geltungsbereich des 
Bebauungsplans Nr. 8, OT Welkers, „Im Sölgenräth Süd - II. 
Änderung“ gemäß § 14 Abs. 2 Baugesetzbuch im Rahmen 
des Bauantragsgenehmigungsverfahrens zur Errichtung 
von vier Lagerhallen, Gemarkung Welkers,  
Flur 5, Flurstück 4/10

Dieser Tagesordnungspunkt wird zurückgezogen.
Beratungsergebnis: Abgesetzt
14. Anpassung der Festsetzungen des 

Bebauungsplanentwurfs Nr. 8, OT Welkers, „Im 
Sölgenräth Süd – 2. Änderung“, an die Vorgaben des 
Bauantrags zur Errichtung von vier Lagerhallen

Dieser Tagesordnungspunkt wird zurückgezogen.
Beratungsergebnis: Abgesetzt
15. Erklärung des Einvernehmens zur Bauvoranfrage zur 

Errichtung von vier Lagerhallen im Geltungsbereich des 
Bebauungsplans Nr. 8, „Im Sölgenräth Süd“, Gemarkung 
Welkers, Flur 5, Flurstück 4/10

Beratungsergebnis: Abgesetzt
16. Beschlussfassung über die während der Beteiligung 

der Behörden (§ 4 Abs. 2 Baugesetzbuch) und der 
Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 2 Baugesetzbuch) 
eingegangenen Anregungen und Hinweise zum Entwurf 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 12, Ortsteil 
Rönshausen, „Bäckerei südöstlich Industriepark Rhön“

Beschluss:
Die während der Beteiligung der Behörden (§ 4 Abs. 2 Baugesetzbuch) 
und der Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 2 Baugesetzbuch) 
eingegangenen Anregungen und Hinweise zum Entwurf des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 12, Ortsteil Rönshausen, 
„Bäckerei südöstlich Industriepark Rhön“ werden zur Kenntnis 
genommen.

2.4 Gebührenordnung zur Friedhofsordnung für den RuheForst 
Eichenzell bei Fulda

Beschluss:
Die Gebührenordnung zur Friedhofsordnung für den RuheForst Eichenzell 
bei Fulda wird beschlossen.
Beratungsergebnis:
20 Ja-Stimme(n), 3 Gegenstimme(n), 8 Stimmenthaltung(en)
3. Neuwahl des Schiedsmann-Stellvertreters für den 

Schiedsmannbezirk Eichenzell für die Amtszeit von 2022  
bis 2026

Beschluss:
Es wird beschlossen, Herrn Hans-Dieter Köhler, Rönshausener Str. 22, 
36124 Eichenzell, als Schiedsmann-Stellvertreter für die Amtszeit von 
2022 bis 2026 zu wählen.
Beratungsergebnis:
33 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 1 Stimmenthaltung(en)
4. Vorlage des Entwurfes der Haushaltssatzung mit 

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 sowie 
Investitionsprogramm 2022-2026 und Wirtschaftsplan  
EBE 2023

Gemäß § 97 Abs. 1 Satz 1 HGO stellt der Gemeindevorstand den Entwurf 
der Haushaltssatzung fest und legt ihn der Gemeindevertretung zur 
Beratung und Beschlussfassung vor.
Beratungsergebnis: Ohne Abstimmung
5. Bericht über den Stand des Haushaltsvollzuges nach § 28 

GemHVO zum 31.08.2022
Der vorliegende Bericht über den Stand des Haushaltsvollzuges nach § 28 
GemHVO zum 31.08.2022 wird zur Kenntnis genommen.
Beratungsergebnis: Kenntnisnahme
6. Jahresabschluss der Gemeinde Eichenzell zum 31.12.2021 

Entlastungsverfahren gem. §§ 113 und 114 HGO
Änderungsantrag der Bürgerliste:
Die Gemeindevertretung rügt insbesondere die im Prüfbericht 
„Auftragsvergabe: Entwicklung und Betrieb eines IT Infrastruktur-
Hosting für die Smart-City-Projekte“ von der Revision dargestellten 
Vergabefehler. Der Gemeindevorstand wird aufgefordert, die 
notwendigen Konsequenzen aus den Verfehlungen zu ziehen.
Beratungsergebnis:
33 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme, 0 Enthaltungen
Der vom Fachdienst Revision des Landkreises Fulda geprüfte 
Jahresabschluss zum 31.12.2021 wird gemäß § 114 Absatz 1 HGO 
beschlossen und die Entlastung des Gemeindevorstandes erteilt.
Der Beschluss über den Jahresabschluss ist gemäß § 114 Absatz 2 HGO 
öffentlich bekannt zu machen und auszulegen. Die Beschlussfassung der 
Gemeindevertretung ist unverzüglich der Aufsichtsbehörde mitzuteilen.
Beratungsergebnis:
31 Ja-Stimme(n), 1 Gegenstimme(n), 2 Stimmenthaltung(en)
7. Bewilligung überplanmäßige Auszahlungen 

-Grundstücksankäufe
Beschluss:
Die überplanmäßigen Auszahlungen in Höhe von 2.000.000 Euro 
unter der Investitionsnummer I1020-001 „Erwerb von Grundstücken 
(Wohnbaugrundstücke)“ wird gemäß § 100 HGO bewilligt und zur 
Verfügung gestellt.
Beratungsergebnis:
34 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en)
8. Einleitung eines formellen Wegeeinzugsverfahrens im  

OT Lütter
Beschluss:
Es wird beschlossen, ein Wegeeinzugsverfahren für die folgende 
Wegeparzelle durchzuführen:
• Gemarkung Lütter, Flur 4, Flurstück 39 mit einer Größe von 768 m²
Nach Vollendung des Verfahrens soll die eingezogene Wegeparzelle an 
die umliegenden Grundstückseigentümer zu einem dann ortsüblichen 
Preis veräußert werden. Die Kosten des Verfahrens werden auf den 
Verkaufspreis umgelegt.
Beratungsergebnis:
33 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 1 Stimmenthaltung(en)
9. Einleitung eines formellen Wegeeinzugsverfahrens im  

OT Rothemann
Beschluss:
Es wird beschlossen, ein Wegeeinzugsverfahren für die folgende 
Wegeparzelle durchzuführen:
•	 Gemarkung Rothemann, Flur 25, Flurstück 17 mit einer Größe von 678 m²
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19.3 Antrag der Bürgerliste;

hier: Flächen für weitere Solarparks
Beschluss:
Auf Vorschlag des Antragsstellers wird der Antrag zur Beratung und 
Beschlussfassung in den Bau- und Umweltausschuss verwiesen.
Beratungsergebnis:
33 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en)
19.4 Antrag der Bürgerliste;

hier: Bürgerversammlung
Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt, dass der Vorsitzende der 
Gemeindevertretung im Einvernehmen mit dem Gemeindevorstand die 
Bürgerversammlung nach § 8 HGO regelmäßig einmal jährlich einberuft. 
Die Vorbereitung und Themenauswahl sollen im
Ältestenrat unter Berücksichtigung der Belange des Jugendparlaments 
erfolgen.
Beratungsergebnis:
33 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en)
19.5 Antrag der Bürgerliste;

hier: Kreisel B27 L3430
Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt, der Gemeindevorstand soll mit den 
zuständigen Behörden prüfen, ob ein Verkehrskreisel im Bereich B27 / 
L3430 / Sachsenhausen realisiert werden kann.
Beratungsergebnis:
32 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 1 Stimmenthaltung(en)
20. Anfragen der Fraktionen

20.1 Anfrage der Bürgerliste;
hier: Status PV Anlagen

Die Beantwortung der Anfrage wird auf der Homepage der Gemeinde 
Eichenzell veröffentlicht.
20.2 Anfrage der Bürgerliste;

hier: Energiesparmaßnahmen
Die Beantwortung der Anfrage wird auf der Homepage der Gemeinde 
Eichenzell veröffentlicht.
20.3 Anfrage der Bürgerliste;

hier: Klimawette
Die Beantwortung der Anfrage wird auf der Homepage der Gemeinde 
Eichenzell veröffentlicht.
20.4 Anfrage der Bürgerliste;

hier: Quartiersgarage
Die Beantwortung der Anfrage wird auf der Homepage der Gemeinde 
Eichenzell veröffentlicht.
20.5 Anfrage der CDU-Fraktion;

hier: Corona-Ferienbonus 2022
Die Beantwortung der Anfrage wird auf der Homepage der Gemeinde 
Eichenzell veröffentlicht.
21. Informationen des Bürgermeisters

Joachim Bohl
Vorsitzender

Marco Schlender
Schriftführer

Bauleitplanung der 
Gemeinde Eichenzell
Bekanntmachung der Genehmigung der  
3. Änderung des Flächennutzungsplanes der 
Gemeinde Eichenzell, OT Kerzell
Die 3. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Eichenzell hat 
dem Regierungspräsidium Kassel zur Genehmigung vorgelegen.
Wir bringen nachstehend den Wortlaut der Genehmigungsverfügung:
Regierungspräsidium Kassel
Kassel, den 09.11.2022

Gemeinde Eichenzell
Schlossgasse 4

36124 Eichenzell

Im Einzelnen wird hierzu, wie aus der beiliegenden Anlage 1 ersichtlich, 
beschlossen. Die Anlage 1 ist Bestandteil dieses Beschlusses.
Beratungsergebnis:
34 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en)
17. Satzungsbeschluss über den vorhabenbezogenen 

Bebauungsplans Nr. 12, Ortsteil Rönshausen,  
„Bäckerei südöstlich Industriepark Rhön“

Beschluss:
Unter Berücksichtigung des vorangegangenen Beschlusses über die 
während der öffentlichen Auslegung (§ 3 Abs. 2 i.V.m. § 4 Abs. 2 
Baugesetzbuch) eingegangenen Anregungen zum Bauleitplan wird 
der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 12, Ortsteil Rönshausen, 
„Bäckerei südöstlich Industriepark Rhön“ gem. § 10 Baugesetzbuch 
(bauplanungsrechtliche Festsetzungen) und gem. § 91 Hessische 
Bauordnung (bauordnungsrechtliche Festsetzungen) als Satzung 
beschlossen. Das Plangebiet liegt im südöstlichen Bereich des 
„Industrieparks Rhön“, nördlich der Rhönbahn-Strecke Fulda-Gersfeld 
und umfasst nach aktueller Aufteilung folgende Grundstücke in der 
Gemarkung Rönshausen:
Flur 4, die Flurstücke 8, 9, 10, 11, 12, 13/1, 18/38 teilweise, 25/11 
teilweise, 26, 27/1 teilweise (nach neuer Teilung: 27/1 teilweise und 
27/2 komplett), 28 teilweise (nach neuer Teilung: 28/1 teilweise und 
28/2 komplett) und 30/1 teilweise. Der Geltungsbereich umfasst eine 
Gesamtfläche von ca. 38.800 m².
Dieser TOP wurde nach dem TOP 18 behandelt.
Beratungsergebnis:
34 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en)
18. Beschlussfassung über den Durchführungsvertrag zum 

vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 12 „Bäckerei 
südöstlich Industriepark Rhön“, Gemarkung Rönshausen

Beschluss:
Es wird beschlossen, vorliegenden Durchführungsvertrag zum 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 12 „Bäckerei südöstlich 
Industriepark Rhön“ Gemarkung Rönshausen zuzustimmen und diesen 
rechtswirksam durch die Gemeinde Eichenzell zeichnen zu lassen.
Der Durchführungsvertrag wird Bestandteil der Beschlussfassung.
Dieser TOP wurde vor TOP 17 behandelt.
Beratungsergebnis:
34 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en)
19. Anträge der Fraktionen

19.1 Antrag der Bürgerliste;
hier: Ausschuss für Digitales und Smart City

Die Gemeindevertretung beschließt gemäß §62 Abs 1 HGO einen neuen 
Ausschuss „Digitales und Smart City“ einzurichten. Der Ausschuss soll 
wie die anderen Ausschüsse auch 10 Mitglieder haben, die von den 
Fraktionen benannt werden. Der Ausschuss „Digitales und Smart City“ 
soll die Aufgaben gemäß Beschluss der Gemeindevertretung TOP 7 vom 
30.06.2022 übernehmen.
Änderungsantrag der FDP-Fraktion:
Es wird empfohlen die Smart-City Kommission aufzulösen.
Beratungsergebnis:
13 Ja-Stimme(n), 17 Gegenstimme(n), 3 Stimmenthaltung(en)
Änderungsantrag aller Fraktionen:
Anstelle des Ursprungbeschlusses kam es zu folgendem Änderungsantrag 
aller Fraktionen:
Der § 2 der Hauptsatzung soll wie folgt geändert werden:
Die Gemeindevertretung bildet zur Vorbereitung ihrer Beschlüsse 
folgende Ausschüsse:
1.	 Haupt- und Finanzausschuss
2.	 Bau- und Umweltausschuss
3.	 Ausschuss für Sport, Kultur und Soziales
4.	 Digitales und Smart City
Über die Änderung der Hauptsatzung ist in der nächsten Sitzung 
zu beschließen. Weiterhin beschließt die Gemeindevertretung: Der 
Ausschuss „Digitales und Smart City“ soll die Aufgaben gemäß Beschluss 
der Gemeindevertretung TOP 7 vom 30.06.2022
übernehmen.
Beratungsergebnis:
33 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en)
19.2 Antrag der CDU-Fraktion;

hier: Aufgaben Smart City an den Haupt- und 
Finanzausschuss

Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt, den Haupt- und Finanzausschuss 
mit der im Beschluss zur Smart City-Strategie aufgeführten Aufgaben zu 
betrauen.
Beratungsergebnis: Abgesetzt
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Bauleitplanung der 
Gemeinde Eichenzell
Bebauungsplan Nr. 12, Gemarkung Kerzell 
„Ruheforst ® Eichenzell bei Fulda“
Inkrafttreten des Bebauungsplanes gemäß § 10 Abs. 3 
Baugesetzbuch (BauGB)
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Eichenzell hat in ihrer Sitzung am 
22.09.2022 den Bebauungsplan Nr. 12, Gemarkung Kerzell, „Ruheforst ® 
Eichenzell bei Fulda“ gemäß § 10 BauGB als Satzung beschlossen.
Der Satzungsbeschluss wird hiermit bekannt gemacht.
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Nr. 12, Gemarkung 
Kerzell, „Ruheforst ® Kerzell bei Fulda“, mit den bauordnungsrechtlichen 
Festsetzungen in Kraft.
Planungsziel:
Mit diesem Bebauungsplan werden die baurechtlichen Anforderungen 
zur Errichtung eines sogenannten „Ruheforstes ®“ in der Gemarkung 
Kerzell geschaffen.
Plangebiet:
Die ausgewählte Fläche liegt im Norden des Waldes südöstlich von Kerzell 
und wird teilweise durch die Bundesstraße B 27, Gemeindestraßen, 
v.a. durch Wirtschaftswege begrenzt. Die Fläche, die für die Planung in 
Anspruch genommen werden soll, umfasst ca. 20 ha. Weiterhin queren 
eine Gemeindestraße und Wirtschaftswege das Plangebiet. Der geplante 
„Ruheforst ®“ gliedert sich in mehrere Abschnitte, die nacheinander mit 
den Begräbnisstätten belegt werden.
Das Plangebiet umfasst das Flurstück Gemarkung Kerzell, Flur 7, 
Flurstück 58.
Der Geltungsbereich ist aus nachstehender Abbildung ersichtlich:

Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 12, Gemarkung Kerzell 
„Ruheforst Eichenzell bei Fulda“

Der Bebauungsplan Nr. 12, Gemarkung Kerzell „Ruheforst ® Eichenzell 
bei Fulda“ wird mit Begründung und zusammenfassender Erklärung 
(§ 10 a Abs. 1 BauGB) vom Tag der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung 
an für unbegrenzte Dauer zu jedermanns Einsicht in der Bauverwaltung 
der Gemeinde Eichenzell, Schlossgasse 7 A, 36124 Eichenzell (gegenüber 
dem Eichenzeller Schlösschen), während der nachfolgend genannten 
Dienststunden bereitgehalten:
Montag bis Freitag von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr,
Montag von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr und
Mittwoch von 14:00 Uhr bis 18:30 Uhr,
sofern nicht auf die genannten Tage ein gesetzlicher oder ortsüblicher 
Feiertag oder arbeitsfreier Tag fällt.
Bei Bedarf ist mit Terminvereinbarung eine Einsicht auch außerhalb der 
Sprechzeiten möglich.
Sollten aufgrund der Corona-Pandemie Zugangsbeschränkungen 
ganz oder teilweise bestehen, gilt hier, dass bis zur Aufhebung 
der Zugangsbeschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie eine 
Einsichtnahme nur nach telefonischer Vereinbarung möglich sein dürfte.
Die Zugangsbeschränkungen und die Vereinbarung zur Einsichtnahme 
sind telefonisch unter folgender Nummer zu erfragen: 06659 979-0 oder 
06659 979-64.
Auf die entsprechende Seite wird auch im Bauleitplanungsportal des 
Landes Hessen unter: https://bauleitplanung.hessen.de/bebauungsplan/
gemeinden-von-a-bis-z, hingewiesen.
Gemäß § 215 BauGB wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung der 
in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB 

Bauleitplanung der 
Gemeinde Eichenzell
Genehmigung der 3. Änderung des 
Flächennutzungsplanes; OT Kerzell „Ruheforst ® 
Eichenzell bei Fulda“
I. Die von der Gemeindevertretung am 22.09.2022 beschlossene 
Flächennutzungsplanänderung Nr. 3 wird hiermit gemäß § 6 Abs. 1 
Baugesetzbuch (BauGB) genehmigt.
Der Plan kann somit in der vorliegenden Fassung gemäß § 6 Abs. 5 
BauGB wirksam werden.

Im Auftrag
gez. Modrock

Mit dieser Bekanntmachung tritt die 3. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Gemeinde Eichenzell, OT Welkers, in Kraft. 
Folgende Grundstücke sind von der Änderung betroffen:
Gemarkung Kerzell, Flur 7, Flst. 58.
Die Abgrenzung ist aus der nachstehenden Abbildung ersichtlich:

Geltungsbereich der 3. Änderung des Flächennutzungsplans
Die 3. Änderung des Flächennutzungsplanes einschl. Erläuterungsbericht 
kann auf Dauer während nachstehend genannter Stunden von jedermann, 
in der Bauabteilung der Gemeinde Eichenzell, Schlossgasse 7 A,  
36124 Eichenzell (gegenüber dem Schlösschen), eingesehen werden:
Montag bis Freitag von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr
Montag, Dienstag und Donnerstag von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Mittwoch von 14:00 Uhr bis 18:30 Uhr,
sofern nicht auf die genannten Tage ein gesetzlicher oder ortsüblicher 
Feiertag fällt. Bei Bedarf ist mit Terminvereinbarung eine Einsicht auch 
außerhalb der Sprechzeiten möglich.
Sollten aufgrund der Corona-Pandemie Zugangsbeschränkungen 
ganz oder teilweise bestehen, gilt hier, dass bis zur Aufhebung 
der Zugangsbeschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie eine 
Einsichtnahme nur nach telefonischer Vereinbarung möglich sein dürfte.
Die Zugangsbeschränkungen und die Vereinbarung zur Einsichtnahme 
sind telefonisch unter folgender Nummer zu erfragen: 06659 979-0 oder 
06659 979-64.
Auf die entsprechende Seite wird auch im Bauleitplanungsportal des 
Landes Hessen unter: https://bauleitplanung.hessen.de/bebauungsplan/
gemeinden-von-a-bis-z , hingewiesen. In Verbindung mit der 
Genehmigung der 3. Änderung des Flächennutzungsplanes wird auf 
folgenden Paragraphen des Baugesetzbuches, in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 3. November 2017 ausdrücklich hingewiesen:
§ 215 Abs. 1
(1) Unbeachtlich werden
1.	 eine nach § 214 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 beachtliche Verletzung der 

dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
2.	 eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 beachtliche 

Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans 
und des Flächennutzungsplans und

3.	 nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgang 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des 
Flächennutzungsplans oder der Satzung schriftlich gegenüber 
der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden 
Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt 
entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Absatz 2a beachtlich sind.

Eichenzell, den 15.11.2022
Johannes Rothmund

Bürgermeister
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§ 4

Öffnungszeiten
1.	 Der RuheForst unterliegt den Rechtsvorschriften des Hessischen 

Waldgesetzes in der jeweils gültigen Fassung. Grundsätzlich 
ist das Betreten der RuheForst-Fläche täglich von einer Stunde 
nach Sonnenaufgang bis einer Stunde vor Sonnenuntergang für 
jedermann auf eigene Gefahr gestattet.

2.	 Die Gemeinde Eichenzell kann bei Vorliegen besonderer Gründe das 
Betretungsrecht auf Teilflächen oder insgesamt einschränken oder 
vorübergehend untersagen.

3.	 Bei Sturm, Gewitter und Naturkatastrophen darf der RuheForst nicht 
betreten werden.

§ 5
Verhalten im RuheForst

1. Jeder Besucher des RuheForst hat sich der Würde des Ortes 
entsprechend zu verhalten. Den Anordnungen des Aufsichtspersonals 
ist Folge zu leisten. Kinder unter 10 Jahren dürfen den Friedhof nur in 
Begleitung Erwachsener betreten. Hunde sind an der Leine zu führen.

2. Nicht gestattet ist innerhalb des RuheForst:

a. Beisetzungen zu stören,
b. Waren aller Art und gewerbliche Dienste anzubieten,
c. Plakate anzubringen bzw. Druckschriften zu verteilen, 

ausgenommen sind Drucksachen, die im Rahmen von 
Bestattungsfeiern notwendig und üblich sind,

d. den RuheForst und die Anlage zu verunreinigen und zu 
beschädigen,

e. Veranstaltungen jeglicher Art durchzuführen, zu lagern, zu 
spielen und zu lärmen,

f. offenes Feuer anzuzünden, Kerzen aufzustellen und zu rauchen,
g. an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer Bestattung 

störende Tätigkeiten auszuüben,
h. bauliche Anlagen zu errichten,
i. dass Befahren der Wege mit Fahrzeugen aller Art, soweit nicht 

eine besondere Erlaubnis hierzu erteilt ist; ausgenommen 
von diesem Verbot sind Kinderwagen und Rollstühle sowie 
Fahrzeuge der Forstverwaltung oder gewerblich Tätige,

j. Abraum und Abfälle aller Art außerhalb der hierfür 
vorgesehenen Plätze abzulegen.

Die Gemeinde Eichenzell kann Ausnahmen zulassen, soweit sie dem 
Zweck und der Ordnung des RuheForst dienen.

3. Totengedenkfeiern und andere nicht mit einer Bestattung 
zusammenhängende Veranstaltungen bedürfen der Zustimmung 
durch das RuheForst-Personal; sie sind spätestens eine Woche vor 
Durchführung anzumelden.

§ 6
RuheBiotope

1. RuheBiotope sind Waldflächen die sich durch markante 
Naturelemente auszeichnen. Dies kann z. B. ein prägender 
Baum, eine Baumgruppe, Totholzelemente oder auch eine kleine 
Waldlichtung mit Strauchaufwuchs sein.

2. Es werden folgende RuheForst – RuheBiotope unterschieden:

a. Gemeinschafts-RuheBiotope,
b. RuheBiotope für Familien oder im Leben verbundene Personen

§ 7
RuheBiotop-Register

1. Im RuheForst erfolgt die Beisetzung einer Urne nur in einem 
RuheBiotop. Die RuheBiotope erhalten zum Auffinden des 
RuheBiotops eine Registernummer.

2. Die Gemeinde Eichenzell führt ein Kataster, in dem die RuheBiotope 
und die beigesetzten Personen unter Angabe des Bestattungstages, 
sowie die Registriernummer des jeweiligen RuheBiotops 
dokumentiert sind.

§ 8
Nutzungsrecht

Das Nutzungsrecht wird durch Abschluss eines Vertrages zwischen 
dem Erwerber und der Gemeinde vergeben. Das Nutzungsrecht an 
den registrierten RuheBiotopen wird mindestens 20 Jahre verliehen. 
Der „RuheForst Eichenzell bei Fulda“ läuft vom 01.01.2023 bis zum 
31.12.2121. In jedem RuheBiotop (§ 6 Abs. 2), Buchstabe a. können max. 
18 Urnen und Buchstabe b. können max. 12 Urnen beigesetzt werden.

§ 9
Markierungen

Die Verstorbene/der Verstorbene kann auf Wunsch an einer angebrachten 
einheitlichen Tafel am RuheBiotop namentlich genannt werden.

beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 
Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und nach § 214 
Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs 
nur beachtlich sind, wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde Eichenzell geltend 
gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründet, ist 
darzulegen.
Gemäß § 44 Abs. 5 BauGB wird darauf hingewiesen, dass der 
Entschädigungsberechtigte nach § 44 Abs. 3 BauGB Entschädigung 
verlangen kann, wenn die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten 
Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des 
Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung 
schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt. Nach § 
44 Abs. 4 BauGB erlischt der Entschädigungsanspruch, wenn nicht 
innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die 
v.g. Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs 
herbeigeführt wird.
Eichenzell, den 15.11.2022

Johannes Rothmund
Bürgermeister

Friedhofsordnung für den 
„Ruheforst ® Eichenzell bei Fulda“
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Eichenzell hat in ihrer Sitzung am 
10.11.2022 die nachstehende Friedhofsordnung für den „Ruheforst ® 
Eichenzell bei Fulda“ beschlossen.
Die Friedhofsordnung wird nachstehend im Wortlaut abgebildet.
Sollten Sie Fragen zum „RuheForst Eichenzell bei Fulda“ haben 
oder benötigen Sie weitere Informationen können Sie sich gerne 
an folgende Telefonnummer wenden: 0151 50986939
Eichenzell, den 15.11.2022

Johannes Rothmund
Bürgermeister

Friedhofsordnung
für den

„Ruheforst Eichenzell bei Fulda“
Aufgrund des §§ 5 und 51 Nr. 6 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) 
in der Fassung der Bekanntmachung v. 07.03.2005 (GVBl. I 
S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz zur Änderung des Hessischen 
Kommunalwahlgesetzes und anderer Vorschriften aus Anlass der Corona-
Pandemie vom 11.12.2020 (GVBl. S. 915) i.V.m. § 2 Abs. 3 
Satz 1 des Friedhofs- und Bestattungsgesetzes (FBG) v. 05.07.2007 
(GVBl. I S. 338), zuletzt geändert durch Gesetz v. 23.08.2018 (GVBl. I S. 
381) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Eichenzell in der Sitzung 
am 10.11.2022 die Satzung (Friedhofsordnung) für den
„RuheForst Eichenzell bei Fulda“
beschlossen:

§ 1
Geltungsbereich

Neben der allgemeinen Friedhofsordnung der Gemeinde Eichenzell 
wird diese Satzung für den „RuheForst Eichenzell bei Fulda“ erlassen. 
Der RuheForst ist eine öffentliche Einrichtung in der Trägerschaft der 
Gemeinde Eichenzell. Er trägt die Bezeichnung: „RuheForst Eichenzell 
bei Fulda“. Die RuheForstfläche befindet sich im Eigentum der 
Waldgenossenschaft Kerzell. Die Abgrenzung des „RuheForst Eichenzell 
bei Fulda“ ergibt sich aus dem Geltungsbereich des Bebauungsplans 
Nr. 12, Gemarkung Kerzell, der Gemeinde Eichenzell und umfasst die als 
RuheForst-Friedhof genehmigte Waldfläche.

§ 2
Friedhofszweck

Der RuheForst dient der Beisetzung aller Personen, die oder deren 
Angehörige ein vertragliches Recht zur Bestattung im RuheForst 
erworben haben. Die Bestattung erfolgt in Form einer verrottbaren Urne. 
Erdbestattungen mit Särgen sind nicht möglich.

§ 3
Bestattungsfläche

Die Bestattungsfläche mit den darauf befindlichen RuheBiotopen (§ 6) 
werden nach dem Konzept von RuheForst genutzt. Es werden hierbei 
Urnen mit der Asche der Verstorbenen in einer Tiefe von mindestens 
0,50 m, gemessen von der Erdoberfläche bis zur Oberkante der Urne, in 
ein RuheBiotop eingebracht. Alle RuheBiotope bleiben in der RuheForst-
Bestattung naturbelassen. Der Wald wird in seinem Erscheinungsbild 
nicht verändert. Die Bewirtschaftung erfolgt nach forstlichen 
Grundsätzen.
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§ 15

Gebühren
Für die Nutzung der RuheBiotope als Grabstätte erhebt die Gemeinde 
Eichenzell Gebühren nach der jeweils gültigen Gebührenordnung.

§ 16
Ordnungswidrigkeiten

1. Ordnungswidrig handelt u. a., wer vorsätzlich oder fahrlässig:

a. den RuheForst außerhalb der Öffnungszeiten betritt (§ 4),
b. sich im RuheForst nicht der Würde des Ortes entsprechend 

verhält oder den Anordnungen der Gemeinde Eichenzell sowie 
von der RuheForst GmbH Beauftragten aufsichtsbefugten 
Personals nicht Folge leistet (§ 5), die Bestimmungen des § 5 
Abs. 2 nicht einhält,

c. nicht genehmigte Markierungen i. S. d. § 9 anbringt oder 
satzungsgemäße Markierungen entfernt,

d. die RuheBiotope bearbeitet, schmückt oder in sonstiger Form 
verändert (§ 12),

e. Pflegeeingriffe nach § 13 vornimmt.

2. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 1.000,00 
€ geahndet werden. Das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten 
(OwiG) vom 24. Mai 1968 (BGBl. I S. 481) in der jeweils geltenden 
Fassung findet Anwendung. Zuständige Verwaltungsbehörde ist der 
Gemeindevorstand der Gemeinde Eichenzell.

§ 17
Verweisungsnorm

Nähere Bestimmungen zur Gründung, Errichtung, Betreibung und 
Erbringung von Dienstleistungen regelt der Vertrag zwischen der 
Waldgenossenschaft Kerzell (Eigentümer) und dem Gemeindevorstand 
der Gemeinde Eichenzell (Träger) vom 04.11.2020.

§ 17
Inkrafttreten

Diese Friedhofsordnung tritt am 01.01.2023 in Kraft.
Eichenzell, 10.11.2022

Der Gemeindevorstand der
Gemeinde Eichenzell
Johannes Rothmund

Bürgermeister

Gebührenordnung für den 
„Ruheforst ® Eichenzell bei Fulda“
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Eichenzell hat in ihrer Sitzung am 
10.11.2022 die nachstehende Gebührenordnung für den „Ruheforst ® 
Eichenzell bei Fulda“ beschlossen.
Die Gebührenordnung wird nachstehend im Wortlaut abgebildet.
Sollten Sie Fragen zum „RuheForst Eichenzell bei Fulda“ haben 
oder benötigen Sie weitere Informationen können Sie sich gerne 
an folgende Telefonnummer wenden: 0151 50986939
Eichenzell, den 15.11.2022

Johannes Rothmund
Bürgermeister

Gebührenordnung
zur Friedhofsordnung für den

„RuheForst Eichenzell bei Fulda“
Aufgrund der §§ 5 und 93 Abs.1 der Hessischen Gemeindeordnung 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBI. I S. 
142), zuletzt geändert durch Gesetz zur Änderung des Hessischen 
Kommunalwahlgesetzes und anderer Vorschriften aus Anlass der Corona-
Pandemie vom 11.12.2020 (GVBl. S. 915), der §§ 1 bis 6 a und 9, 10 des 
Hessischen Gesetzes über kommunale Abgaben (KAG) v. 24.03.2013 
(GVBl. I S. 134) zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. Mai 2018 (GVBl. 
S. 247) und des § 15 der Friedhofsordnung für den „RuheForst Eichenzell 
bei Fulda“ hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Eichenzell in der 
Sitzung am 10.11.2022 für den „RuheForst Eichenzell bei Fulda“ folgende 
Gebührenordnung beschlossen:

§ 1
Allgemeines

Für die Benutzung des „RuheForst Eichenzell bei Fulda“ und dessen 
Anlagen werden auf Grundlage der Friedhofsordnung vom 01.01.2023 
Benutzungsgebühren erhoben.

§ 2
Gebührenschuldner

Gebührenschuldner sind:
1) bei Erstbestattungen die Personen, die nach bürgerlichem Recht die 

Bestattungskosten zu tragen haben.
2) Wer ein Nutzungsrecht an einer Grabstätte erworben hat.

§ 10
Durchführung von Bestattungen

1. Bestattungen sind rechtzeitig bei dem „RuheForst Eichenzell bei 
Fulda“ unter gleichzeitiger Vorlage der erforderlichen Unterlagen 
anzumelden.

2. Wird eine Beisetzung in einer vorher erworbenen Grabstätte 
beantragt, ist auch das Nutzungsrecht nachzuweisen.

3. Der „RuheForst Eichenzell bei Fulda“ bzw. der beauftragte Bestatter 
stimmt mit den betroffenen Angehörigen den Beisetzungstermin ab. 
Beisetzungen finden grundsätzlich nicht an Sonn- und Feiertagen 
statt.

4. Die Urnenbeisetzung im RuheForst gestalten die Angehörigen in 
Abstimmung mit dem beauftragten Bestattungsunternehmen und 
dem RuheForst-Personal.

5. Für eine Trauerfeier können die Andachtsplätze im RuheForst 
gebührenfrei genutzt werden.

6. Die Aschen der Verstorbenen sollten nach der Einäscherung zeitnah 
beigesetzt werden. Hierzu müssen die Angehörigen den Kontakt mit 
dem RuheForst-Personal aufnehmen.

7. Bestattungshandlungen von der Auswahl des RuheBiotops bis 
zur Beisetzung sind nur eine Stunde nach Sonnenaufgang bis eine 
Stunde vor Sonnenuntergang, jedoch nur zwischen 8:00 Uhr und 
18:00 Uhr, zulässig.

8. Alle Handlungen im RuheForst, die mit zusätzlichen 
Lärmbelästigungen oder visuellen Beunruhigungen verbunden sind, 
sind unzulässig.

9. Umbettungen aus dem „RuheForst Eichenzell bei Fulda“ sind nicht 
zulässig.

§ 11
Ruhezeit

Die Ruhezeit für Aschen beträgt 20 Jahre.
§ 12

Vorschriften zur Grabgestaltung
1. Der gewachsene, weitgehend naturbelassene RuheForst darf in 

seinem Erscheinungsbild nicht gestört und verändert werden. Es ist 
daher untersagt, die RuheBiotope zu bearbeiten, zu schmücken oder 
in sonstiger Form zu verändern. Vertragsgemäße Markierungen zur 
Erinnerung an Verstorbene sind nur durch das RuheForst-Personal 
anzubringen.

2. Im oder auf dem Waldboden dürfen keine Veränderungen 
vorgenommen werden. Insbesondere ist es nicht gestattet:

a. Grabmale, Gedenksteine und sonstige bauliche Anlagen zu 
errichten,

b. Kränze, Grabschmuck, Erinnerungsstücke oder sonstige 
Grabbeigaben niederzulegen,

c. Kerzen oder Lampen aufzustellen.

§ 13
Pflege der Grabstätten

1. Der RuheForst ist ein naturnaher Wald. Es ist Ziel, diesen Zustand 
zu erhalten und lediglich die Natur walten zu lassen. Grabpflege ist 
grundsätzlich untersagt.

2. Die Gemeinde Eichenzell kann Pflegeeingriffe durchführen, vor 
allem, wenn sie aus Gründen der Verkehrssicherung unumgänglich 
geboten bzw. anlässlich der Beisetzung von Urnen erforderlich sind. 
Die Eingriffe erfolgen unter umfassender Rücksichtnahme auf die 
RuheBiotope.

3. Pflegeeingriffe durch Angehörige von Verstorbenen oder Dritten sind 
nicht zulässig.

§ 14
Haftung

1. Die Gemeinde Eichenzell bzw. deren Beauftragte haften nicht 
für Schäden, die durch nicht satzungsgemäße Benutzung des 
RuheForsts, seiner Anlagen und Einrichtungen durch dritte 
Personen oder durch Tiere, Naturereignisse u. ä. oder an einzelnen 
RuheBiotopen entstehen.

2. Grundsätzlich besteht für die RuheForst-Fläche nur eine allgemeine, 
jedoch keine besondere Verkehrssicherungspflicht. Für Personen- 
und Sachschäden, die beim Betreten des RuheForsts entstehen, 
besteht daher im Regelfall keine Haftung. Der Gemeinde Eichenzell 
obliegt keine besondere Obhuts- und Überwachungspflicht.

3. Die Gemeinde Eichenzell bzw. deren Beauftragte haften bei 
Personen- oder Sachschäden nur dann, wenn diese Schäden 
nachweisbar durch grob fahrlässige oder vorsätzliche 
Handlungsweisen ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verursacht 
wurden.
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Bauleitplanung der 
Gemeinde Eichenzell
Bebauungsplan Nr. 33, Ortsteil Eichenzell, 
„Solarpark Eichenzell“
Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 i.V.m. § 4 
Abs. 2 Baugesetzbuch – Erneute Auslegung nach § 4 a Abs. 3 
Baugesetzbuch
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Eichenzell hat in ihrer Sitzung 
am 03.02.2022 beschlossen, den Bebauungsplan Nr. 33, Gemarkung 
Eichenzell, „Solarpark Eichenzell“ aufzustellen. Die Auslegung des 
Bebauungsplans Nr. 33, OT Eichenzell „Solarpark Eichenzell“ wurde 
vom 18. Juli 2022 bis einschl. 19. August 2022 durchgeführt. Da sich ein 
Teil der Unterlagen geändert hat, erfolgt eine erneute Auslegung des 
Bebauungsplans Nr. 33, Gemarkung Eichenzell „Solarpark Eichenzell“ 
gemäß § 4 Abs. 3 Baugesetzbuch. Es wird bestimmt, dass Stellungnahmen 
nur zu den geänderten Teilen abgegeben werden können. Hierauf wird in 
dieser Bekanntmachung gemäß den Bestimmungen des Baugesetzbuches 
hingewiesen. Die Dauer der Auslegung wird auf Grundlage des 
Baugesetzbuches auf zwei Wochen verkürzt.
Die geänderten Bestandteile des Bebauungsplans umfasst:
•	 Vorhaben- und Erschließungsplan
Die sonstigen Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 33, Gemarkung 
Eichenzell „Solarpark Eichenzell“ bleiben unverändert und sind nicht 
Bestandteil der erneuten öffentlichen Auslegung.
Planungsziel:
Östlich der Autobahn wird beabsichtigt, auf einer Fläche von ca. 11 ha 
einen Solarpark zu errichten. Der Flächennutzungsplan der Gemeinde 
Eichenzell weißt für eine Teilfläche des Vorhabengebiets eine Fläche für 
Ver- und Entsorgungsanlagen mit der Zweckbestimmung Photovoltaik 
aus. Weitere Flächen des Vorhabengebiets werden als landwirtschaftliche 
Flächen ausgewiesen. Gemäß § 35 Abs.1 Satz 8 BauGB sind Photovoltaik-
Anlagen im Außenbereich nur zulässig, wenn sie an und auf Dach- und 
Außenwandflächen von zulässigerweise errichteten Gebäuden montiert 
sind. Photovoltaik-Freiflächenanlagen sind somit keine privilegierten 
Vorhaben nach § 35 BauGB und bedürfen daher der Aufstellung 
eines Bebauungsplans. Der Bebauungsplan schafft die notwendigen 
baurechtlichen Voraussetzungen zur Durchführung des Vorhabens.
Plangebiet:
Der Geltungsbereich liegt östlich des Kernortes Eichenzell und nördlich 
des „Industrieparks Rhön“ an der Autobahn A7 und umfasst die 
Flurstücke Gemarkung Eichenzell, Flur 24, Flurstücke 52, 53, 54 und 55.
Der Geltungsbereich ist aus der nachstehenden Abbildung ersichtlich:

Öffentliche Auslegung:
Die geänderten Bestandteile des Bebauungsplanes Nr. 33, Gemarkung 
Eichenzell „Solarpark Eichenzell“ liegen einschl. der kompletten 
bisherigen Bauleitplanung für den Bebauungsplan Nr. 33, Gemarkung 
Eichenzell „Solarpark Eichenzell“ in der Zeit vom

24. November bis einschließlich 11. Dezember 2022
im Treppenhaus der Gemeindeverwaltung Eichenzell, Bauverwaltung, 
Schlossgasse 7 A, 36124 Eichenzell, während der nachfolgend genannten 
Dienststunden öffentlich aus:
Montag bis Freitag von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr,
Montag von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr und
Mittwoch von 14:00 Uhr bis 18:30 Uhr,
sofern nicht auf die genannten Tage ein gesetzlicher oder 
ortsüblicher Feiertag oder arbeitsfreier Tag fällt. Bei Bedarf ist mit 
Terminvereinbarung eine Einsichtnahme auch außerhalb der Sprechzeiten 
möglich. Terminvereinbarung unter Tel.-Nr. 06659 979-64.

§ 3
Gebühren

A) Allgemeines

1) Die Gebühren richten sich nach der Bewertung des Biotopes und der 
Bestimmung der Beisetzungsstelle.

2) Bewertungskriterien sind u. a. die Lage der Ruhestätte und die 
direkten und angrenzenden Naturelemente.

3) Die Bestimmung der Beisetzungsstelle beinhaltet die Verwendung als 
Gemeinschafts- oder Familienbiotop.

B) Gebührenhöhe

1) Gemeinschaftsbiotop: (18 Beisetzungsstellen)
Wertungsstufe I
Gebühr pro Beisetzungsstelle � 690,00 €
Wertungsstufe II
Gebühr pro Beisetzungsstelle � 980,00 €
Wertungsstufe III
Gebühr pro Beisetzungsstelle � 1.360,00 €
Wertungsstufe IV
Gebühr pro Beisetzungsstelle�  1.870,00 €

2) Familien- oder Freundschaftsbiotop: (bis zu 12 
Beisetzungsstellen)
Wertungsstufe I � 3.890,00 €
Wertungsstufe II � 4.930,00 €
Wertungsstufe III � 6.570,00 €
Wertungsstufe IV � 8.150,00 €

C) Zusatzleistungen für die Beisetzung:
Für die Herstellung der Graböffnung, die Beisetzung der Urne sowie 
das Verschließen des Grabes wird eine Gebühr von 340,00 € je 
Urnenbeisetzung erhoben (Montag – Freitag).
Für die Beisetzung einer Urne an einem Samstag wird zusätzlich eine 
Gebühr von 90,00 € erhoben.

§ 4
Entstehung der Ansprüche und Fälligkeit

1) Die Gebührenschuld entsteht mit der Inanspruchnahme der Leistung 
nach der Friedhofssatzung des „RuheForst Eichenzell bei Fulda“, bei 
antragsabhängigen Leistungen mit der Antragstellung.

2) Die Gebühren werden innerhalb von einem Monat nach Bekanntgabe 
des Gebührenbescheides fällig und sind an den Eigentümer zu 
zahlen.

§ 5
Rechtsmittel

1. Gegen die Heranziehung zu den Gebühren sind die 
Rechtsmittel nach den jeweils gültigen Bestimmungen über die 
Verwaltungsgerichtsbarkeit gegeben.

2. Durch die Einlegung eines Rechtsmittels gegen die Heranziehung zu 
Gebühren nach dieser Gebührenordnung wird die Verpflichtung zur 
Zahlung nicht aufgehoben.

§ 6
Beitreibung

Sämtliche Gebühren, die nach dieser Gebührenordnung erhoben werden, 
unterliegen der Beitreibung im Verwaltungsvollstreckungsverfahren nach 
den Bestimmungen des Hessischen Verwaltungsvollstreckungsgesetzes 
vom 04. Juli 1966 (GVBI. I S. 151 ff) in der jeweiligen Fassung. Das 
Mahnwesen wird durch den „RuheForst Eichenzell bei Fulda“ ausgeführt.

§ 7
Verweisungsnorm

Nähere Bestimmungen zur Gründung, Errichtung, Betreibung und 
Erbringung von Dienstleistungen regelt der Vertrag zwischen der 
Waldgenossenschaft Kerzell (Eigentümer) und dem Gemeindevorstand 
der Gemeinde Eichenzell (Träger) vom 04.11.2020.

§ 8
Inkrafttreten

Diese Gebührenordnung tritt am 01.01.2023 in Kraft.
Eichenzell, 10.11.2022

Gemeindevorstand der
Gemeinde Eichenzell
Johannes Rothmund

Bürgermeister
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Bauleitplanung der 
Gemeinde Eichenzell
Bebauungsplan Nr. 17, Ortsteil Welkers,  
Bereich „Waltgerstraße / Ortsmitte“
Erneute öffentliche Auslegung
(Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 i.V.m. § 4 Abs. 2 
Baugesetzbuch)
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Eichenzell hat in ihrer Sitzung 
am 19.05.2022 beschlossen, den Bebauungsplan Nr. 17, Ortsteil Welkers, 
Bereich „Waltgerstraße / Ortsmitte“ erneut öffentlich auszulegen. 
Die erneute öffentliche Auslegung umfasst auch die Einholung der 
Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange.
Begründung der erneuten öffentlichen Auslegung
Aus der im Februar/März 2022 stattgefundenen Behördenbeteiligung 
(öffentliche Auslegung gemäß § 4 Abs. 2 Baugesetzbuch) haben 
sich wesentliche Änderungen ergeben, die eine Überarbeitung des 
Bebauungsplanentwurfs und damit erneute Auslegung erforderlich 
machen. Gegenüber dem Entwurf des Bebauungsplanes haben sich 
folgende wesentliche Änderungen ergeben:
Als Art der baulichen Nutzung wird „Mischgebiet“ für den gesamten 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes festgesetzt.
Planungsziel
Im Ortskern von Welkers, vorrangig südlich und nördlich der 
Waltgerstraße liegen zahlreiche unbebaute Grundstücke sowie 
Restflächen von bebauten Grundstücken, die einer Neubebauung bzw. 
einer Nachverdichtung zugeführt werden sollen. Um insgesamt in dem 
betreffenden Bereich eine geordnete städtebauliche Entwicklung zu 
erreichen, wird die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich.
Plangebiet
Das Plangebiet liegt in der Ortsmitte von Welkers, entlang der 
Waltgerstraße und Talstraße.
Der Geltungsbereich beinhaltet die Grundstücke Gemarkung Welkers
- Flur 3, Flurstücke 20/1, 22/3, 22/4, 23/1, 38/4 teilweise,
- Flur 5, Flurstück 26/3,
- Flur 6, Flurstücke 1/2, 2/1, 2/2, 2/7, 2/8, 41/6, 41/7 teilweise, 

43/2, 43/3, 45/1 teilweise, 47/1, 48/3, 49/2, 57/5, 59/1, 59/2, 59/4 
teilweise, 59/5 teilweise, 62/1, 63/5, 63/8 teilweise, 63/10 teilweise,

- Flur 7, Flurstücke 14/11, 14/12, 14/13, 14/14, 16/6, 16/7, 17/2, 20/1, 
23/2, 23/3, 25/1, 25/2 teilweise, 25/4, 26/1 und 28/1.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst insgesamt eine Fläche 
von ca. 4,5 ha, er ist aus der nachstehenden Abbildung ersichtlich:

- - - Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 17, Gemarkung Welkers 
(Abbildung unmaßstäblich, genordet)

Einsichtnahme
Der Entwurf des Bebauungsplans liegt einschließlich Begründung, 
Umweltbericht und nachstehend aufgeführten umweltrelevanten 
Informationen zu jedermanns Einsicht in der Zeit vom

5. Dezember 2022 bis einschließlich 16. Januar 2023
im Treppenhaus der Gemeindeverwaltung Eichenzell, Bauverwaltung, 
Schlossgasse 7 A, 36124 Eichenzell, während der nachfolgenden 
Dienststunden öffentlich aus:
Montag bis Freitag von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr,
Montag, Dienstag, Donnerstag von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr und
Mittwoch von 14:00 Uhr bis 18:30 Uhr,

Sollten während des Beteiligungszeitraums aufgrund der Corona-
Pandemie Zugangsbeschränkungen ganz oder zeitweise bestehen, gilt 
hier, dass bis zur Aufhebung der Zugangsbeschränkungen aufgrund 
der Corona-Pandemie eine Einsichtnahme nur nach telefonischer 
Vereinbarung möglich sein dürfte. Die Zugangsbeschränkungen und die 
Vereinbarung zur Einsichtnahme sind telefonisch unter folgender Nummer 
zu erfragen: 06659 979-64.
Während der Beteiligungsfrist hat die Öffentlichkeit die Möglichkeit, 
sich über die anstehende Planung, insbesondere ihre Ziele, Zwecke 
und Auswirkungen zu informieren, die Planung mit dem zuständigen 
Mitarbeiter zu erörtern und sich dazu mündlich oder schriftlich zu 
äußern; wünscht ein Bürger die Protokollierung seiner Äußerung, so 
kann dies geschehen. Im betreffenden Zeitraum können von jedermann 
Stellungnahmen auch per E-Mail bei der Gemeinde Eichenzell, 
gemeinde@eichenzell.de, oder bei dem zuständigen Planungsbüro, 
mail@ib-weber.gmbh, unter Angabe des Betreffs „BBP Nr. 33, Eichenzell 
– Solarpark Eichenzell“, vorgebracht werden.
Umweltbezogene Stellungnahmen:
Bestandteil der ausgelegten Unterlagen sind die folgenden 
umweltbezogenen Informationen:
Grundlegende umweltbezogene Informationen zu (Tier-)Arten, 
Lebensräumen, Boden, Grundwasser, Oberflächenwasser, Klima/
klimatische Ausgleichsfunktion, Naturerlebnis, Erholung
in: Landschaftsplan der Gemeinde Eichenzell von 2015 (auf Nachfrage 
einsehbar) sowie auf der Internetseite der Gemeinde abrufbar:  
https://www.eichenzell.de/de/bauen-wohnen/bauplanung/.
Umweltbezogene Informationen zu den Auswirkungen der Planung auf 
folgende Schutzgüter: Arten und Biotope, Boden, Wasser, Klima, Orts- 
und Landschaftsbild, Kulturgüter und sonstige Sachgüter, Mensch und 
menschliche Gesundheit, Erholung in: Umweltbericht zum Bebauungsplan 
Nr. 33, Gemarkung Eichenzell „Solarpark Eichenzell I“
Umweltbezogene Informationen zum Grundwasser, Grundwasserschutz, 
Wasserschutzgebieten, Bodenschutz und Errosion
in: Regierungspräsidium Kassel, Dezernat 31.2 – Grundwasserschutz, 
Wasserversorgung, Altlasten, Bodenschutz vom 14.03.2022 
Umweltbezogene Informationen zu Biotopen, Wildtieren, Landwirtschaft 
und Denkmalschutz 
in: Landkreis Fulda, Stellungnahme Bauen und Wohnen vom 28.03.2022 
Umweltbezogene Informationen zu Auswirkungen des Vorhabens auf das 
Landschaftsbild sowie Blendgefahren:
in: Autobahn GmbH, Hannover vom 11.03.2022
in: Hessen Mobil – Straßen und Verkehrsmanagement vom 18.03.2022
in: Regierungspräsidium Kassel, Dezernat Immissionsschutz und 
Energiewirtschaft, Kassel vom 31.03.2022
Umweltbezogene Informationen zu Blendgefahren
in: Blendgutachten Photovoltaikanlage Eichenzell, Ingenieurbüro 
Sonnwinn Photovoltaik vom 13.04.2022
Umweltbezogene Informationen zum Wasser- und Bodenschutz
in: Solarpark Eichenzell, Hydrogeologisches Gutachten, Obermanns 
ingenieurgesellschaft MBH, Baugrundlabor Fulda vom 18.05.2022
Einsichtnahme im Internet:
Der Inhalt dieser Bekanntmachung sowie der Entwurf des Bebauungsplanes 
einschl. der Begründung, können auch auf der Internetseite der Gemeinde 
Eichenzell unter: https://www.eichenzell.de
Kategorie „Bauen und Wohnen“, Unterpunkt „Bauplanung“ 
„Veröffentlichungen Bebauungspläne“ eingesehen und heruntergeladen 
werden. Ein entsprechender Verweis auf diese Seite erfolgt auch im 
Bauleitplanungsportal des Landes Hessen unter: https:// bauleitplanung.
hessen.de/bebauungsplan/gemeinden-von-a-bis-z“.
Hinweise:
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht innerhalb der Auslegungsfrist 
abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den 
Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können, sofern die Gemeinde 
Eichenzell deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und 
deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bauleitplans nicht von Bedeutung 
ist (§ 4 a Abs. 6 BauGB).
Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass Dritte (Privatpersonen) 
mit der Abgabe einer Stellungnahme der Verarbeitung ihrer 
angegebenen Daten, wie z.B. Name, Anschrift, Telefonnummer, 
E-Mail-Adresse etc. zustimmen. Gemäß Artikel 6 Abs. 1c und 1e 
der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) werden die Daten im 
Rahmen des Bauleitplanverfahrens für die gesetzlich bestimmten 
Dokumentationspflichten und für die Informationspflicht ihnen 
gegenüber genutzt.
Die Vorbereitung und Durchführung von Verfahrensschritten gemäß § 4 
b BauGB wurden dem Planungsbüro IBW Ingenieurbüro, Schillerstraße 
33, 95346 Stadtsteinach übertragen. Das Büro fungiert hierbei als 
Verwaltungshelfer ohne Entscheidungsbefugnis.
Eichenzell, den 17.11.2022

Johannes Rothmund,
Bürgermeister
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Stellungnahmen
Während der Beteiligungsfrist hat die Öffentlichkeit die Möglichkeit, 
sich über die anstehende Planung, insbesondere ihre Ziele, Zwecke 
und Auswirkungen zu informieren, die Planung mit dem zuständigen 
Mitarbeiter zu erörtern und sich dazu mündlich oder schriftlich zu äußern; 
wünscht ein Bürger die Protokollierung seiner Äußerung, so kann dies 
geschehen. Auch interessierte Kinder und Jugendliche sind aufgefordert, 
sich zu den Planungen zu äußern.
Im betreffenden Zeitraum können von jedermann Stellungnahmen auch 
per E-Mail bei der Gemeinde Eichenzell, gemeinde@eichenzell.de, sowie 
beim beauftragten Planungsbüro, R.Hofmann@Hofmann-Plan.de, unter 
Angabe des Betreffs „BBP Nr. 17, Welkers - Ortsmitte“, vorgebracht 
werden.
Hinweise
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht innerhalb der Auslegungsfrist 
abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den 
Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können, sofern die Gemeinde 
Eichenzell deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und 
deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bauleitplans nicht von Bedeutung 
ist (§ 4 a Abs. 6 BauGB).
Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass Dritte (Privatpersonen) 
mit der Abgabe einer Stellungnahme der Verarbeitung ihrer 
angegebenen Daten, wie z.B. Name, Anschrift, Telefonnummer, 
E-Mail-Adresse etc. zustimmen. Gemäß Artikel 6 Abs. 1c und 1e 
der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) werden die Daten im 
Rahmen des Bauleitplanverfahrens für die gesetzlich bestimmten 
Dokumentationspflichten und für die Informationspflicht ihnen 
gegenüber genutzt.
Die Vorbereitung und Durchführung von Verfahrensschritten gemäß 
§ 4 b BauGB wurden dem Planungsbüro Hofmann, 35410 Hungen, 
übertragen. Das Büro fungiert hierbei als Verwaltungshelfer ohne 
Entscheidungsbefugnis.
Eichenzell, den 17.11.2022

Johannes Rothmund
Bürgermeister

Verlängerung der Satzung 
über eine Veränderungssperre 
für den Planungsbereich des 
Bebauungsplans Nr. 8, OT Welkers 
„Im Sölgenräth Süd – 2. Änderung“
Bekanntgabe des Erlasses zur Verlängerung der 
Veränderungssperre gemäß § 14 ff BauGB
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Eichenzell hat in ihrer Sitzung 
am 10.11.2022 beschlossen, die Satzung der Gemeinde Eichenzell über 
eine Veränderungssperre für den Geltungsbereich des in Aufstellung 
befindlichen Bebauungsplans Bebauungsplanes Nr. 8, OT Welkers „Im 
Sölgenräth Süd – 2. Änderung“ gemäß § 17 Abs. 1 BauGB um ein Jahr zu 
verlängern. Der Geltungsbereich der Verlängerung der Satzung über eine 
Veränderungssperre umfasst die Grundstücke Gemarkung Welkers, Flur 5,
Flurstück 4/9 und 4/10, jeweils komplett. Der Geltungsbereich ist aus 
nachstehender Abbildung ersichtlich:

Geltungsbereich der Veränderungssperre 
Die Verlängerung der Satzung über die Veränderungssperre für den 
Geltungsbereich des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplans 
Bebauungsplanes Nr. 8, OT Welkers „Im Sölgenräth Süd – 2. Änderung“ 
wird hiermit bekannt gemacht.

sofern nicht auf die genannten Tage ein gesetzlicher oder 
ortsüblicher Feiertag oder arbeitsfreier Tag fällt. Bei Bedarf ist mit 
Terminvereinbarung eine Einsichtnahme auch außerhalb der Sprechzeiten 
möglich. Terminvereinbarung unter Tel.-Nr. 06659 979-67.
Sollten während des Beteiligungszeitraums aufgrund der Corona-
Pandemie Zugangsbeschränkungen ganz oder zeitweise bestehen, gilt 
hier, dass bis zur Aufhebung der Zugangsbeschränkungen aufgrund 
der Corona-Pandemie eine Einsichtnahme nur nach telefonischer 
Vereinbarung möglich sein dürfte. Die Zugangsbeschränkungen und die 
Vereinbarung zur Einsichtnahme sind telefonisch unter folgender Nummer 
zu erfragen: 06659 979-67.
Umweltbezogene Unterlagen
Es liegen folgende, nach Einschätzung der Gemeinde, wesentlichen, 
umweltbezogenen Unterlagen zur Einsichtnahme mit aus:
(1) Landschaftsplan der Gemeinde Eichenzell von 2015 (einsehbar im 

Internet unter https://www.eichenzell.de, Kategorie „Bauen und 
Wohnen“, Unterpunkt „Bauplanung“)

(2) Umweltbericht - Teil B der Begründung zum Vorentwurf und zum 
Entwurf des Bebauungsplans vom 11.01.2021 bzw. 10.02.2022

(3) Eingegangene Stellungnahmen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung 
nach § 3 Abs. 1 und Abs. 2 BauGB und der Beteiligung der Behörden 
sowie der sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 
und Abs. 2 BauGB

Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Mensch finden sich 
unter (1), (2) und (3) (Stellungnahme des Regierungspräsidiums Kassel, 
Immissionsschutz vom 15.02.2021 und 31.03.2022, Stellungnahme des 
Landkreises Fulda, Immissionsschutz vom 14.03.2022, Stellungnahme der 
Bundeswehr vom 14.02.2022):
•	 Es werden Aussagen getroffen zu: bestehende Immissionen 

aus Verkehr und angrenzenden Industrie-/Gewerbenutzungen, 
sowie Schieß- und Sprenglärm vom Truppenübungsplatz, 
immissionsschutzrechtlicher Gebietsverträglichkeit und 
Trennungsgrundsatz nach § 50 BImSchG

Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Tiere und Pflanzen finden 
sich unter (1), (2) und (3) (Stellungnahme Landkreis Fulda, Fachdienst 
Natur und Landschaft vom 10.02.2021 und 14.03.2022):
•	 Es werden Aussagen getroffen zu: Schutzgebieten/

geschützten Biotopen, Lebensraumpotential, bestehender 
Nutzungsstruktur, Gehölzbestand, Auswirkungen auf Artenschutz/
artenschutzrechtliche Hinweise (Trockenstandort Gleiskörper – 
Reptilienarten), Kompensationsbedarf und dessen Deckung.

Umweltbezogene Informationen zu den Schutzgütern Boden und Wasser 
finden sich unter (1), (2) und (3) (Stellungnahmen Regierungspräsidium 
Darmstadt, Kampfmittelräumdienst vom 21.01.2021 und 07.03.2022):
•	 Es werden Aussagen getroffen bzw. Hinweise gegeben 

zu geologischen Grundlagen, Bodenarten, Minderung der 
Bodenfunktionen, Flächennutzung, Flächenverbrauch, Lage 
außerhalb von Wasserschutzgebieten, bau-, anlagen- und 
nutzungsbedingte Auswirkungen auf den Boden und den 
Wasserhaushalt, Entsorgung von Abwässern, allgemeine 
Maßnahmen zum vorsorgenden Bodenschutz und schonendem 
Umgang mit Boden, Kampfmittel (Lage des Plangebiets in 
Bombenabwurfgebiet und Sondierung auf Kampfmittel bisher 
unbebauter Flächen).

Umweltbezogene Informationen zu den Schutzgütern Klima und Luft 
finden sich unter (1) und (2):
•	 Es werden Aussagen getroffen zu: Klimadaten, klimatische 

Vorbelastungen (Industriegebiet im Norden), Auswirkungen auf 
Klimafunktionen.

Umweltbezogene Informationen zu den Schutzgütern Kultur- und 
Sachgüter finden sich unter (1) und (2):
•	 Es werden Aussagen getroffen bzw. Hinweise gegeben zu: 

Kulturgütern bzw. schützenswerten Objekten (keine bekannt) und 
Sachgütern (v.a. vorhandene Bebauung).

Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Landschaftsbild finden 
sich unter (1) und (2):
•	 Es werden Aussagen getroffen bzw. Hinweise gegeben 

zu: Naturraum, Topografie, Vielfalt, Eigenart, Naturnähe, 
Vorbelastungen

Online-Einsichtnahme
Der Inhalt dieser Bekanntmachung sowie die auszulegenden 
Unterlagen (Entwurf des Bebauungsplans, Begründung, Umweltbericht, 
umweltrelevante Informationen) können auch auf der Internetseite 
der Gemeinde Eichenzell unter: https://www.eichenzell.de, Kategorie 
„Bauen und Wohnen“, Unterpunkt „Bauplanung“ „Veröffentlichungen 
Bebauungspläne“ eingesehen und heruntergeladen werden.
Ein entsprechender Verweis auf diese Seite erfolgt auch im 
Bauleitplanungsportal des Landes Hessen unter: https://bauleitplanung.
hessen.de/bebauungsplan/gemeinden-von-a-bis-z.
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Einleitung eines formellen 
Wegeeinzugsverfahrens sowie 
Beteiligung der Öffentlichkeit 
zur Wegeparzelle Gemarkung 
Kerzell, Flur 19, Flurstück 30 mit 
einer Größe von 773,00 m²
Wegeeinziehung gemäß § 6 des Hessischen 
Straßengesetzes (HStrG)
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Eichenzell hat in ihrer Sitzung am 
10.11.2022 die Durchführung eines förmlichen Wegeeinzugsverfahrens 
gemäß § 6 hessisches Straßengesetz (HStrG) beschlossen.
Das Wegeeinzugsverfahren umfasst das Flurstück Gemarkung Kerzell, 
Flur 19, Flurstück 30 mit einer Größe von 773,00 m². Die genaue Lage ist 
dem beigefügten Lageplan zu entnehmen:

Darstellung der betroffenen Wegeparzelle (blau unterlegt)
Sachdarstellung:
Bei der ca. 773,00 m² großen Fläche handelt es sich um einen 
ehemaligen, landwirtschaftlich genutzten Wirtschaftsweg. Eine 
Bedeutung für den landwirtschaftlichen Verkehr hat der Wirtschaftsweg 
heute nicht mehr. Da diese Fläche die Bedeutung für den öffentlichen 
Verkehr verloren hat, beabsichtigt die Gemeinde Eichenzell, dieser 
Fläche die Eigenschaft einer öffentlichen Verkehrsfläche gemäß § 2 des 
hessischen Straßengesetzes (HStrG) zu entziehen.
Bekanntmachung:
Die Absicht der Einziehung der o.g. Wegeparzelle Gemarkung 
Kerzell, Flur 19, Flurstück 30 wird hiermit gemäß § 6 Abs. 2 des 
hessischen Straßengesetzes (HRstG) drei Monate vor Inkraft-Treten der 
Wegeeinziehung öffentlich bekannt gemacht.
Die Wegeeinziehung soll zum

31.03.2023
in Kraft treten.
Einsichtnahme:
Gemäß § 6 Abs. 3 des hessischen Straßengesetzes ist Gelegenheit zur 
Einsichtnahme zu geben. Die Verfahrensunterlagen mit der Darstellung 
der einzuziehenden Verkehrsfläche liegen in der Zeit vom

23.11.2022 bis 28.02.2023
In der Gemeindeverwaltung Eichenzell (Bauverwaltung), Schlossgasse 7 A, 
 36124 Eichenzell zu folgenden Uhrzeiten öffentlich aus:
Montag bis Freitag von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr,
Montag von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr und
Mittwoch von 14:00 Uhr bis 18:30 Uhr,
sofern nicht auf die genannten Tage ein gesetzlicher oder 
ortsüblicher Feiertag oder arbeitsfreier Tag fällt. Bei Bedarf ist mit 
Terminvereinbarung eine Einsichtnahme auch außerhalb der Sprechzeiten 
möglich. Terminvereinbarung unter Tel.-Nr. 06659 979-64.
Sollten während des Beteiligungszeitraums aufgrund der Corona-
Pandemie Zugangsbeschränkungen ganz oder zeitweise bestehen, gilt 
hier, dass bis zur Aufhebung der Zugangsbeschränkungen aufgrund 
der Corona-Pandemie eine Einsichtnahme nur nach telefonischer 
Vereinbarung möglich sein dürfte. Die Zugangsbeschränkungen und die 
Vereinbarung zur Einsichtnahme sind telefonisch unter folgender Nummer 
zu erfragen: 06659 979-64.
Während der Beteiligungsfrist hat die Öffentlichkeit die Möglichkeit, 
sich über das Wegeeinzugsverfahren zu informieren, die Planung mit 
dem zuständigen Mitarbeiter zu erörtern und sich dazu mündlich oder 
schriftlich zu äußern; wünscht ein Bürger die Protokollierung seiner 
Äußerung, so kann dies geschehen.

Die Änderungssatzung zur Verlängerung der Satzung über die 
Veränderungssperre wird in der Gemeindeverwaltung Eichenzell, 
Bauverwaltung, Schlossgasse 7 a, 36124 Eichenzell während der 
Sprechstunden zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. Der Wortlaut der 
Satzung wird zusätzlich hier abgedruckt.
Hinweise:
Auf die Vorschriften des § 18 Abs.2 Satz 2 und 3 Baugesetzbuch über die 
Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für eingetretene 
Vermögensnachteile durch die Veränderungssperre nach § 18 
Baugesetzbuch und des § 18 Abs. 3 Baugesetzbuch über das Erlöschen 
der Entschädigungsansprüche bei nicht fristgemäße Geltendmachung 
wird hingewiesen.
Eichenzell, den 17.11.2022

Johannes Rothmund
Bürgermeister

Satzung
der Gemeinde Eichenzell über eine Verlängerung der Satzung 

über eine Veränderungssperre für den Planbereich des 
Bebauungsplans Nr. 8, OT Welkers „Im Sölgenräth Süd –  

2 Änderung“
Aufgrund der §§ 14 und 16 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I. S. 3634), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. August 2020 (BGBl. I  
S. 1728), in Verbindung mit § 5 und § 51 Hessische Gemeindeordnung 
(HGO), in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I 
S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 7. Mai 2020 
(GVBl. S. 318), hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Eichenzell am 
10.11.2022 folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Geltungsdauer

Die Geltungsdauer, der für die Sicherung der Planung zur Aufstellung des 
Bebauungsplans Nr. 8, OT Welkers „Im Sölgenräth Süd – 2. Änderung“ 
erlassenen Satzung über die Veränderungssperre, bekannt gemacht am 
13.01.2021, wird um ein Jahr verlängert.
Die Veränderungssperre gilt im Geltungsbereich des künftigen 
Bebauungsplans Nr. 8, OT Welkers „Im Sölgenräth Süd – 2. Änderung“. 
Lage und Abgrenzung ergeben sich aus der als Anlage 1 beigefügten 
Karte mit dem genauen Geltungsbereich der Veränderungssperre. Diese 
ist ausdrücklicher Bestandteil der Satzung.

§ 2
Inkrafttreten

Die Verlängerung der Satzung über eine Veränderungssperre für den 
Bebauungsplan Nr. 8, OT Welkers „Im Sölgenräth Süd – 2. Änderung“ 
tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

§ 3
Außerkraftsetzen

Die Verlängerung der Satzung über eine Veränderungssperre für den 
Bebauungsplan Nr. 8, OT Welkers „Im Sölgenräth Süd - 2. Änderung“ 
tritt außer Kraft, sobald für den in § 1 genannten Geltungsbereich ein 
Bebauungsplan in Kraft tritt, spätestens jedoch nach Ablauf eines Jahres 
ab Bekanntmachung der Verlängerung.
Falls besondere Umstände es erfordern, kann die Geltungsdauer gemäß  
§ 17 BauGB nochmals um ein weiteres Jahr verlängert werden.
Eichenzell, den 17.11.2022

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Eichenzell

Johannes Rothmund
Bürgermeister

Anlage 1: Geltungsbereich der Satzung über die Veränderungssperre
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Vereinbarung möglich sein dürfte. Die Zugangsbeschränkungen und die 
Vereinbarung zur Einsichtnahme sind telefonisch unter folgender Nummer 
zu erfragen: 06659 979-64.
Während der Beteiligungsfrist hat die Öffentlichkeit die Möglichkeit, 
sich über das Wegeeinzugsverfahren zu informieren, die Planung mit 
dem zuständigen Mitarbeiter zu erörtern und sich dazu mündlich oder 
schriftlich zu äußern; wünscht ein Bürger die Protokollierung seiner 
Äußerung, so kann dies geschehen.
Im betreffenden Zeitraum können von jedermann Stellungnahmen auch 
per E-Mail bei der Gemeinde Eichenzell, gemeinde@eichenzell.de, unter 
Angabe des Betreffs „Wegeeinziehung Rothemann“, oder auf dem 
Postweg vorgebracht werden.
Eichenzell, den 17.11.2022

Johannes Rothmund
Bürgermeister

Einleitung eines formellen 
Wegeeinzugsverfahrens sowie 
Beteiligung der Öffentlichkeit 
zur Wegeparzelle Gemarkung 
Lütter, Flur 4, Flurstück 39 mit 
einer Größe von 768,00 m²
Wegeeinziehung gemäß § 6 des Hessischen 
Straßengesetzes (HStrG)
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Eichenzell hat in ihrer Sitzung am 
10.11.2022 die Durchführung eines förmlichen Wegeeinzugsverfahrens 
gemäß § 6 hessisches Straßengesetz (HStrG) beschlossen.
Das Wegeeinzugsverfahren umfasst das Flurstück Gemarkung Lütter, Flur 
4, Flurstück 39 mit einer Größe von 768,00 m². Die genaue Lage ist dem 
beigefügten Lageplan zu entnehmen.

Darstellung der betroffenen Straßenparzelle (blau unterlegt)
Sachdarstellung:
Bei der ca. 768,00 m² großen Fläche handelt es sich um einen 
ehemaligen, landwirtschaftlich genutzten Wirtschaftsweg. Eine 
Bedeutung für den landwirtschaftlichen Verkehr hat der Wirtschaftsweg 
heute nicht mehr. Da diese Fläche die Bedeutung für den öffentlichen 
Verkehr verloren hat, beabsichtigt die Gemeinde Eichenzell, dieser 
Fläche die Eigenschaft einer öffentlichen Verkehrsfläche gemäß § 2 des 
hessischen Straßengesetzes (HStrG) zu entziehen.
Bekanntmachung:
Die Absicht der Einziehung der o.g. Wegeparzelle Gemarkung Lütter, 
Flur 4, Flurstück 39 wird hiermit gemäß § 6 Abs. 2 des hessischen 
Straßengesetzes (HRstG) drei Monate vor Inkraft-Treten der 
Wegeeinziehung öffentlich bekannt gemacht.
Die Wegeeinziehung soll zum

31.03.2023
in Kraft treten.
Einsichtnahme:
Gemäß § 6 Abs. 3 des hessischen Straßengesetzes ist Gelegenheit zur 
Einsichtnahme zu geben. Die Verfahrensunterlagen mit der Darstellung 
der einzuziehenden Verkehrsfläche liegen in der Zeit vom

23.11.2022 bis 28.02.2023
In der Gemeindeverwaltung Eichenzell (Bauverwaltung), Schlossgasse 7 A, 
36124 Eichenzell zu folgenden Uhrzeiten öffentlich aus:
Montag bis Freitag von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr,
Montag von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr und
Mittwoch von 14:00 Uhr bis 18:30 Uhr,

Im betreffenden Zeitraum können von jedermann Stellungnahmen auch 
per E-Mail bei der Gemeinde Eichenzell, gemeinde@eichenzell.de, unter 
Angabe des Betreffs „Wegeeinziehung Kerzell“, oder auf dem Postweg 
vorgebracht werden.
Eichenzell, den 17.11.2022

Johannes Rothmund
Bürgermeister

Einleitung eines formellen 
Wegeeinzugsverfahrens sowie 
Beteiligung der Öffentlichkeit 
zur Wegeparzelle Gemarkung 
Rothemann, Flur 25, Flurstück 17 
mit einer Größe von 678,00 m²
Wegeeinziehung gemäß § 6 des Hessischen 
Straßengesetzes (HStrG)
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Eichenzell hat in ihrer Sitzung am 
10.11.2022 die Durchführung eines förmlichen Wegeeinzugsverfahrens 
gemäß § 6 hessisches Straßengesetz (HStrG) beschlossen.
Das Wegeeinzugsverfahren umfasst das Flurstück Gemarkung 
Rothemann, Flur 25, Flurstück 17 mit einer Größe von 678,00 m². Die 
genaue Lage ist dem beigefügten Lageplan zu entnehmen:

Darstellung der betroffenen Wegeparzelle (blau unterlegt)
Sachdarstellung:
Bei der ca. 678,00 m² großen Fläche handelt es sich um einen 
ehemaligen, landwirtschaftlich genutzten Wirtschaftsweg. Eine 
Bedeutung für den landwirtschaftlichen Verkehr hat der Wirtschaftsweg 
heute nicht mehr. Da diese Fläche die Bedeutung für den öffentlichen 
Verkehr verloren hat, beabsichtigt die Gemeinde Eichenzell, dieser 
Fläche die Eigenschaft einer öffentlichen Verkehrsfläche gemäß § 2 des 
hessischen Straßengesetzes (HStrG) zu entziehen.
Bekanntmachung:
Die Absicht der Einziehung der o.g. Wegeparzelle Gemarkung 
Rothemann, Flur 25, Flurstück 17 wird hiermit gemäß § 6 Abs. 2 des 
hessischen Straßengesetzes (HRstG) drei Monate vor Inkraft-Treten der 
Wegeeinziehung öffentlich bekannt gemacht.
Die Wegeeinziehung soll zum

31.03.2023
in Kraft treten.
Einsichtnahme:
Gemäß § 6 Abs. 3 des hessischen Straßengesetzes ist Gelegenheit zur 
Einsichtnahme zu geben. Die Verfahrensunterlagen mit der Darstellung 
der einzuziehenden Verkehrsfläche liegen in der Zeit vom

23.11.2022 bis 28.02.2023
In der Gemeindeverwaltung Eichenzell (Bauverwaltung), Schlossgasse 7 A, 
36124 Eichenzell zu folgenden Uhrzeiten öffentlich aus:
Montag bis Freitag von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr,
Montag von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr und
Mittwoch von 14:00 Uhr bis 18:30 Uhr,
sofern nicht auf die genannten Tage ein gesetzlicher oder 
ortsüblicher Feiertag oder arbeitsfreier Tag fällt. Bei Bedarf ist mit 
Terminvereinbarung eine Einsichtnahme auch außerhalb der Sprechzeiten 
möglich. Terminvereinbarung unter Tel.-Nr. 06659 979-64.
Sollten während des Beteiligungszeitraums aufgrund der Corona-
Pandemie Zugangsbeschränkungen ganz oder zeitweise bestehen, gilt 
hier, dass bis zur Aufhebung der Zugangsbeschränkungen aufgrund 
der Corona-Pandemie eine Einsichtnahme nur nach telefonischer 
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Stellenausschreibung
Stellvertretende Abteilungsleitung im 
Ordnungs- und Gewerbeamt (m/w/d)
zum nächstmöglichen Zeitpunkt
Das Ordnungs- und Gewerbeamt besteht aus den Bereichen 
Straßenverkehrsbehörde, Gewerbeamt und öffentliche Sicherheit & 
Ordnung / Gefahrenabwehr allgemein.
Ihre Aufgaben:
Bereich Straßenverkehrsbehörde:
•	 Anordnung verkehrsregelnder Maßnahmen nach StVO
•	 Sondernutzungen und Erlaubniserteilungen
•	 Anordnung von Verkehrszeichen, Verkehrsplanung, 

Verkehrsschauen
•	 Erstellen von Ausnahmegenehmigungen nach StVO (z.B. 

Parkerleichterungen)
•	 Verkehrserziehung und Überwachung sowie 

Ordnungswidrigkeitsrecht
Bereich Gewerbeamt:
•	 Entgegennahme und Bearbeitung von Gewerbemeldungen
•	 Erstellen von Reisegewerbekarten
•	 Gaststättenrecht und vorübergehender Gaststättenbetrieb
•	 Festsetzung von Märkten und Messen, Großveranstaltungen
•	 Erstellen von Auflagenbescheiden & Prüfen von 

Sicherheitskonzepten für Veranstaltungen
Bereich öffentlichen Sicherheit & Ordnung / Gefahrenabwehr 
allgemein:
•	 Überwachung kommunaler Satzungen (Straßenreinigung, 

Winterdienst)
•	 Fischereiwesen – Erstellen von Fischereischeinen
•	 Anwendung der HundeVO – Beurteilung gefährlicher Hunde
•	 Obdachlosenunterbringung
•	 Versammlungswesen – Überwachung, Genehmigung, Auflagen
•	 Umwelt & Abfall – Ermittlungen und Verwaltungsverfahren
Ihr Profil:
•	 Abgeschlossene Ausbildung als Verwaltungsfachwirt (m/w/d) 

oder vergleichbarer Abschluss
•	 Vorkenntnisse im Bereich Ordnungsamt sind wünschenswert
•	 Idealerweise abgeschlossene Ausbildung zur/zum 

Hilfspolizeibeamtin/Hilfspolizeibeamten oder die Bereitschaft, 
diese durchzuführen

•	 gute schriftliche und mündliche Ausdrucksfähigkeit
•	 hohe Sozial- und Führungskompetenz
•	 Verhandlungsgeschick und Durchsetzungsvermögen
•	 Verantwortungsbereitschaft
•	 Führerschein Klasse B
•	 Bereitschaft zu Diensten an Sonn- und Feiertagen
Ihre Bewerbung:
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, Sie motiviert und engagiert 
sind, dann senden Sie uns Ihre Bewerbung bis zum 16.12.2022 an 
bewerbung@eichenzell.de.
Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher 
Eignung vorrangig berücksichtigt.
Für ergänzende Informationen stehen Ihnen folgende 
Ansprechpartner zur Verfügung:
Marco Schlender, Haupt- und Personalamtsleiter
Tel. 06659 979-25, E-Mail: marco.schlender@eichenzell.de
Thomas Gernhardt, Leiter Ordnungsamt- und 
Ordnungsbehördenbezirk
Tel. 06659 979-87, E-Mail: thomas.gernhardt@eichenzell.de

sofern nicht auf die genannten Tage ein gesetzlicher oder 
ortsüblicher Feiertag oder arbeitsfreier Tag fällt. Bei Bedarf ist mit 
Terminvereinbarung eine Einsichtnahme auch außerhalb der Sprechzeiten 
möglich. Terminvereinbarung unter Tel.-Nr. 06659 979-64.
Sollten während des Beteiligungszeitraums aufgrund der Corona-
Pandemie Zugangsbeschränkungen ganz oder zeitweise bestehen, gilt 
hier, dass bis zur Aufhebung der Zugangsbeschränkungen aufgrund 
der Corona-Pandemie eine Einsichtnahme nur nach telefonischer 
Vereinbarung möglich sein dürfte. Die Zugangsbeschränkungen und die 
Vereinbarung zur Einsichtnahme sind telefonisch unter folgender Nummer 
zu erfragen: 06659 979-64.
Während der Beteiligungsfrist hat die Öffentlichkeit die Möglichkeit, 
sich über das Wegeeinzugsverfahren zu informieren, die Planung mit 
dem zuständigen Mitarbeiter zu erörtern und sich dazu mündlich oder 
schriftlich zu äußern; wünscht ein Bürger die Protokollierung seiner 
Äußerung, so kann dies geschehen.
Im betreffenden Zeitraum können von jedermann Stellungnahmen auch 
per E-Mail bei der Gemeinde Eichenzell, gemeinde@eichenzell.de, unter 
Angabe des Betreffs „Wegeeinziehung Lütter“, oder auf dem Postweg 
vorgebracht werden.
Eichenzell, den 17.11.2022

Johannes Rothmund
Bürgermeister

Aus dem Rathaus wird berichtet
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Information der 
Friedhofsverwaltung Eichenzell

an alle Friedhofsnutzer
Gießwasser während der Frostperiode
Zur Vermeidung von Frostschäden an Wasserleitungen, Wasserhähnen 
und Schöpfgefäßen und den damit verbundenen Reparatur- und 
Folgekosten wird die Friedhofsverwaltung auf den Friedhöfen mit Beginn 
der Frostperiode das Gießwasser abstellen und die Leitungen und 
Schöpfbecken entleeren.
Das Wasser bleibt so lange abgestellt, bis im Frühling keine Frostschäden, 
besonders durch Nachtfröste, mehr zu erwarten sind.
Wir bitten um Verständnis, dass während dieses Zeitraums das Wasser 
nicht erneut an- bzw. abgestellt wird.

Johannes Rothmund
Bürgermeister

Gut ausgeleuchtete Schulwege  
- 517.500 Euro Förderung vom Land Hessen
Gut ausgeleuchtete Schulwege sorgen für mehr 
Sicherheit
Um die Situation in Eichenzell zu verbessern, unterstützt das Land Hessen 
die Gemeinde beim Bau neuer Beleuchtungen an drei Schulwegen mit 
517.500 Euro. Dies teilte Wirtschafts- und Verkehrsminister Tarek Al-Wazir 
am Montag, 14.11.2022 in Wiesbaden mit. Die Gesamtausgaben für das 
Projekt belaufen sich auf 945.000 Euro.
Konkret geht es um die Radwegverbindungen Döllbach – Rothemann – 
Eichenzell, Kerzell – Löschenrod sowie Rönshausen – Lütter; alle drei sind 
wichtige Routen zur Grund-, Haupt- und Realschule.
Zukünftig werden auf einer Gesamtstrecke von 4,8 Kilometern 120 LED-
Leuchten für mehr Sicherheit sorgen. Die umweltfreundlichen Leuchten 
reagieren auf Bewegung und schalten sich mit dem Rad- bzw. Fußverkehr 
ein und wieder aus.

Pässe und Ausweise

Bei der Gemeindeverwaltung Eichenzell sind
Personalausweise, die bis zum 09.11.2022
und Reisepässe, die bis zum 02.11.2022

beantragt wurden, eingetroffen.
Bitte bringen Sie die alten Ausweispapiere, falls noch nicht abgegeben, 
beim Abholen mit.

Büroflächen,
Seminarräume und
Interaktionsflächen
in der Gemeinde Eichenzell
im Rahmen des Smart City-
Projektes gesucht!

Die Gemeinde sucht zur Anmietung bis spätestens Herbst 2024
Räumlichkeiten für Büroflächen, Seminarräume und
Interaktionsflächen im Gemeindegebiet Eichenzell.
In den Räumen sollen Seminare, Digitalisierungskurse, Beratungs- 
und Begegnungsangebote (soziale und bildende Zwecke) für die
Eichenzeller Bürger:innen stattfinden.
Die anzumietenden Flächen sollen möglichst die 
nachfolgenden Anforderungen erfüllen:
•	 barrierefreier bzw. behindertengerechter Zugang
•	 Erreichbarkeit vom ÖPNV - Fußweg höchstens 250 m
•	 ein Seminar- und Multifunktionsraum 60 - 100 m²
•	 ein weiterer angeschlossener Raum mit mindestens 40 m²
•	 (Tee-)Küche
•	 kleiner Lagerraum
•	 Toiletten (davon mindestens eine barrierefrei bzw. 

behindertengerecht)
•	 Büroflächen für mindestens drei Büroräume von je ca. 25 m² 

sowie einen Besprechungsraum von etwa 25 m²
•	 entsprechende Parkplätze und Behindertenparkplätze im 

Umfeld
•	 geeignete Infrastruktur zur Verwendung digitaler Ausstattung:

- Glasfaseranschluss über das Netz des EBE
- hochbandige WLAN-Versorgung in allen Räumlichkeiten, 

ausreichende Steckdosen pro Raum, sowie möglichst 
entsprechende Präsentationstechnik

•	 zu öffnende und abdunkelbare Fenster in jedem Raum
•	 Zulassung entsprechender Untervermietung im Rahmen von 

Seminarveranstaltungen etc.
Die Räumlichkeiten sollen möglichst bis spätestens 01.09.2024 
verfügbar und nutzbar sein.
Der Mietvertrag soll bis zum 31.08.2027 befristbar sein und 
entsprechende Verlängerungsoptionen enthalten.

Angebote bitte bis zum 30.11.2022 an:
Gemeinde Eichenzell

Schlossgasse 4
36124 Eichenzell

ausschreibung@eichenzell.de
Die Angebote sollten eine entsprechende Detailtiefe haben, sodass 
Standort, Gebäudeteil (EG, OG, etc.) ersichtlich sind. Ebenfalls 
sollten folgende Angaben mindestens vorhanden sein:
•	 Adresse (Standort)
•	 Lage der Räumlichkeiten (EG, OG, Gebäudebereiche)
•	 detailliertes Angebot mit Auflistung der vorhandenen 

Räumlichkeiten und deren Größen, angelehnt an das dargelegte 
Anforderungsprofil

•	 monatlicher Netto-Mietpreis kalt
•	 Angaben über Energieverbrauch, energetisches- und 

raumklimatisches Konzept sowie Angaben zum Heizkonzept
•	 verfügbare exklusive Parkflächen (im Mietpreis enthalten bzw. 

zusätzlich)
•	 Begründung der besonderen Eignung für das Smart City-Projekt 

(sh. www.smartcity-eichenzell.de)
•	 Angaben zum Vermieter sowie Vertragspartner.
Die Entscheidung über die Annahme eines entsprechenden 
Angebotes erfolgt über den Gemeindevorstand der Gemeinde 
Eichenzell innerhalb einer Frist nach Abgabedatum von acht 
Wochen. Diese wird den Anbietern entsprechend ohne Angabe von 
Gründen mitgeteilt.
Ein Anspruch auf einen Mietvertrag entsteht nicht - sollten keine 
geeigneten oder als geeignet eingestuften Angebote eingereicht 
werden, kann generell von einer Anmietung abgesehen werden.
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Nico Schleicher,
Tel. 06659 979-65.
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Bürger.Werkstätte Rothemann: Richtfest und viele Dankesworte
Die Vereinsgemeinschaft Rothemann lud am Freitag, 11.11.2022 zum symbolischen Richtfest in den fertiggestellten 
Rohbau der Bürger.Werkstätte in Rothemann ein

Ortsvorsteher Oskar Kanne und Bürgermeister Johannes Rothmund 
richteten dabei einige Dankesworte an die Helfer der Halle. Dort sollen 
neben dem Bürgerbus und einem Verleih noch eine Bürgerwerkstatt 
und ein Lagerplatz der ansässigen Vereine eingerichtet werden. Die 
Baukosten liegen bei etwa 96.500 Euro.

„Wir sind sehr stolz“, freute sich Kanne. In der Halle direkt gegenüber 
dem Bürgerzentrum in Rothemann soll eine Bürgerwerkstatt für die 
Bewohner gebaut werden. Außerdem soll der Bürgerbus seinen Platz 
im Gebäude finden sowie ein Verleih und ein kleiner Lagerplatz für die 
Vereine. Die Baukosten der Halle liegen bei etwa 96.500 Euro, davon 
sollen etwa 7.500 Euro in Eigenleistung mit ehrenamtlichen Helfern 
erbracht werden. Die restlichen 50 Prozent der Nettokosten werden 
über die EU-Förderstrategie „Leader“ finanziert. Darüber hinaus 
ausstehende Baukosten sowie die anfallende Umsatzsteuer werden 
durch die Vereinsgemeinschaft getragen.
Trotz der großen Lieferschwierigkeiten wurde der Rohbau nur 
fünf Monate nach dem Spatenstich im Juni fertig gestellt. Dabei 
unterstützten ehrenamtliche Helfer und Fachmänner für die jeweiligen 
Bauabschnitte. „Es war und ist ein gutes Miteinander gewesen“, 
erklärte der Ortsvorsteher. Für die Helfer gab es daher Geschenke 
als Dank für ihren Einsatz: Die Frauen erhielten einen Blumenstrauß, 
während die Männer jeweils ein eingerahmtes Foto von den Arbeiten 
bekamen.

Bürgermeister Rothmund dankte allen Beteiligten in Namen des 
Gemeindevorstandes für die Hilfe beim Rohbau: „Die Bürgerwerkstatt 
wird von Bürgern getragen“. Dieses bürgerliche Engagement schweiße 
die Gemeinde zusammen. „Und das ist nicht selbstverständlich“, 
erwähnte der Bürgermeister. Rothmund selbst war einige Male 
auch vor Ort, um sich über den aktuellen Stand zu informieren. 
Für den weiteren Baufortschritt wird die Gemeinde Eichenzell nun 
unterstützend eingreifen. „Dies ist bei solchen Projekten mit diesem 
Engagement unproblematisch“, erklärte er abschließend. Im Anschluss 
wurden die Besucher noch zu einem Umtrunk eingeladen.

Text und Fotos: Görlich-Media
www.eichenzell-aktuell.de
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c) Familie Müller bewohnt ein Grundstück, das an 
zwei zum Teil parallel verlaufende Straßen 
angrenzt. Beide Straßen haben beidseitig 
Gehwege. Familie Müller hat für die Gehwege 
entlang beider Straßen, wie hier blau dargestellt, in 
jedem Jahr den Winterdienst durchzuführen. 

d) Familie Maier bewohnt ein Grundstück an einer 
Straße mit einseitigem Gehweg. 
Familie Maier hat auf dem blau markierten Teil des 
Gehweges in geraden Jahren (2020, 2022, 2024 
usw.) den Winterdienst durchzuführen. 
 

In geraden Jahren muss so geräumt werden:  
 
In ungeraden Jahren (2021, 2023, 2025 usw.) ist 
der Gehweg von den Grundstückseigentümern der 

dem Gehweg gegenüber liegenden Seite 
durchzuführen und von Eis und Schnee zu räumen. 
 
 
In ungeraden Jahren muss so geräumt werden: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) Die Familie Schulz und Maier haben jeweils ein 
Eckgrundstück an einer Straße mit einseitigem 
Gehweg. Beide Grundstücke befinden sich auf der 
gegenüberliegenden Seite des Gehweges und 
somit müssen beide Familien in den ungeraden 
Jahren (2021, 2023, 2025 usw.) den Winterdienst 
durchführen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weiter zu Nr. e) 
Zusätzlich muss jedoch der Einmündungsbereich 
der kreuzenden Straße, wie es die oben 
abgebildete Skizze darstellt, jeweils von der Familie 
Schulz bzw. Maier von Schnee und Eis geräumt 
werden. 
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Wir bitten Sie dringend darum, Ihrer Pflicht zum Winterdienst im eigenen Interesse und zur Sicherheit der 
Fußgänger nachzukommen.  
 
Haben Sie Fragen zum Winterdienst bezogen auf Ihre persönlichen Gegebenheiten?  
Setzen Sie sich mit uns in Verbindung! Wir helfen Ihnen gerne weiter! 
 
 
Ansprechpartner: 
 
Thomas Gernhardt 
Tel.: 06659/979-87 
E-Mail: ordnungsamt@eichenzell.de 
 

 
 
 
 
 

 
 

Allgemeine Informationen: 
 
Die gemeindlichen Straßen sind nach Verkehrsbedeutung und Gefährdung in einem Räum- und 
Streuplan für den Winterdienst eingestuft. Im Grundsatz gilt, dass gefährliche und steigende 
Strecken, die ein besonderes Verkehrsaufkommen haben, in der höchsten Prioritätsstufe stehen und 
deshalb immer zuerst geräumt und gestreut werden. Ebenso werden Straßen, auf denen der 
öffentliche Personennahverkehr, der Schulbus vorrangig verkehren, in diese hohe Priorität 
eingestuft. Dagegen werden die ebenen Straßen und Straßenteile, insbesondere mit Anliegerverkehr 
(Wohnstraßen), nur in Ausnahmefällen geräumt und gestreut. Eine gesetzliche Verpflichtung zur 
Räumung dieser Straßen besteht seitens der Gemeinde nicht. 
 
Wir bitten um Verständnis, dass der Schneepflug der Gemeinde in schmaleren Straßen nur dann zum 
Einsatz kommen kann, wenn für das Räumfahrzeug, dessen Schild bereits eine Breite von 3,50 m hat, 
eine Fahrbahnbreite von mindestens 4 m verbleibt. Parkende Fahrzeuge sollten so abgestellt werden, 
dass der Schneepflug den Winterdienst problemlos durchführen kann. 
 

 

Achtung! 
 

Wer, entgegen den Regelungen, abgetragenen Schnee und Eis vom Gehweg 
auf die öffentlichen Verkehrsflächen bringt, muss damit rechnen, dass der 
Räumdienst diesen wieder zurück auf den Gehweg drängt. 

 
 
Ansprechpartner gemeindlicher Räumdienst: 
 
Nico Schleicher 
Tel.: 06659/979-65 
E-Mail: nico.schleicher@eichenzell.de 
 
 
 



Eichenzell	 - 26 -	 Nr. 47/2022

Behindertenbeauftragter

 

 

 

 
 

 

Abwasserverband

Abwasserverband  
„Oberes Fuldatal“
Gersfelder Straße 7, 36124 Eichenzell
Tel.: 06659 971-0
E-Mail: info@avof.de
Homepage: www.avof.de
Sprechzeiten: Mo., Di. und Do. 9-12 Uhr und 14-16 Uhr,
Mi. 9-12 Uhr und 14-18.30 Uhr, Fr. 9-12 Uhr
In dringenden Notfällen nach Dienstschluss: Tel.: 0175 5620270

Ehe- und Altersjubilare

Wir gratulieren unseren Jubilaren vom 17.11.2022 bis 23.11.2022

75. Geburtstag
Joseph Enders, Lütter

80. Geburtstag
Norbert Schäfer, Eichenzell

85. Geburtstag
Annebärbel Jenchen, Eichenzell
Erna Kreß, Büchenberg

Der Gemeindevorstand wünscht auch allen anderen 
Geburtstagskindern und Ehejubilaren, die im genannten Zeitraum 
feiern, Gesundheit und persönliches Wohlergehen!

Smart City

Smart City-Büro Eichenzell
Sie haben Fragen oder wollen sich  
über Smart City informieren?
Dann vereinbaren Sie vorab einen Termin mit uns unter 
smartcity@eichenzell.de oder 06659 979 31.

Smart City-Büro
Gersfelder Straße 2
36124 Eichenzell

Diamantene Hochzeit von Lioba und Walter Heil

Eine Feierlichkeit der besonderen Art gab es kürzlich in der 
Döllbachstraße in Büchenberg zu feiern.
Der „Heiles“ Walter und die „Steifäldes“ Lioba, die sich am 10.11.1962 
das Ja-Wort vorm Standesamt gaben, feierten Diamantene Hochzeit.
Zu den ersten Gratulanten, neben Nachbarn und guten Freunden, 
zählte natürlich die Familie: drei Kinder und sechs Enkelkinder 
wünschten dem Jubelpaar zu ihrem Feiertag nur das Beste.
Auch Pfarrer John Roy und der Erste Beigeordnete Peter Happ machten 
ihre Aufwartung. Letzterer, der auch in der Funktion des  
1. Vorsitzenden der SG-Büchenberg gratulierte, hob das Engagement 
von Walter Heil für den Sport hervor. Walter war stets ein 
leidenschaftlicher Fussballer und gemeisam mit seiner Frau Lioba 
verbrachte er viele schöne Stunden am Sportplatz.
Auch bei der Gründung des Karnevalvereins 1973, war Walter 
massgeblich beteiligt. Und so verstand es sich von selbst, dass der 
Jubilar 1978/79 als „Prinz Walter Vl. aus dem Schlemmerland“ 
Büchenberg durch die fünfte Jahreszeit führte. Selbstverständlich stand 
Lioba auch hier ihrem Walter unterstützend an der Seite.
Auch Ortsvorsteher Hubert Aha reihte sich in den Reigen der 
Gratulanten ein. Er wünschte den beiden noch viele gemeinsame 
Jahre in Gesundheit und Zufriedenheit und eine schöne Feier an ihrem 
Jubeltag.

Ortsvorsteher Hubert Aha (links) und Erster Beigeordneter Peter Happ 
(rechts) gratulierten dem Jubelpaar im Gasthof „Zum Hirsch“ in Thalau.

Foto: Hans Pfleger
















